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" Erwerbslosenfiirsorge und Gewerbesteuern im Brei-lauer Stadthaushaltsplan 1928
RE- Einen beachtenswerten Einblick in unsere

wirtschaftlichen Verhältnisse bietet der im ver-
gangenen Jahre eingetretene große Rückgang
der Arbeitslosigkeit in Deutschland. kiEr hat
nicht allein einer großen Anzahl von arbeits-
fähigen und arbeitswilligen Menschen wieder
eine wirtschaftliche Grundlage gegeben, er
brachte auch eine fiihlbare Entlastung auf dem
Gebiete der Erwerbslosenfürsorge. Wie von
einem Alp befreit stehen wir heute vor den
normalen Erwerbslosen-Ziffern, deren frühere
sUeberzahl - sich als kostspieliger Leerlauf der
Wirtschaft ausgewirkt hatte.

Jm Gegensatz zur günstigeren Gestaltng
des Arbeitsmarktes stehen die bekannt ge-
wordenen Gewinnergebnisse der Betriebe. Von
beherrschenden Großbetrieben abgesehen, zeigte
sich keine aufsteigende Entwicklung der Betriebs-
rendite, woraus hervorgeht, daß die Be-
sehästigungsziffer nicht den erhofften Einfluß
auf die Betriebsgewinne gehabt hat. Die Ur-
sachen liegen nur allzu klar zu Tage. Der
schrankenlose Wettbewerb auf engem-Raum hat
bis tief in die untersten Wirtschiaftsgebilde die
Verdienstspanne sehr beschränkt Das ist eine
Folge des verloren-en Krieges! Daneben werden
aber die gewerblichen Erträge durch Steuern in
einem Umfange· aufgefoge'n, der die Kapital-
bildung aus eigener Kraft zu einem Phantom
kgemacht hat. Betragen doch die Steigerungen
der sozialen Lasten das Fünf-bis Sechsfache und
die gewerblichen Steuern insgesamt das Zehn-
fache des Aufwandes der Vorkriegszeit. Bei
größeren Betrieben mit erheblichem Kapital-
seinsatz werden allein durch die Gewerbesteuern
i15—20 % des gewerblichen Einkommens vor-
weg-aufgezehrt Bei .mittleren, besonders hand-
werklichen Betrieben ists die Mehrleistung an
öffentlichen Abgpben so groß, daß sie dem
Friedenseinkonnuen bedenklich nahe kommt. Die
Auswirkung derartiger Belastungen ist leider
Die," daß trotz der erzielten Produktionssteigerung
den Betrieben keine angemessenen Gewinne er-
halten bleiben · . . , .

· Die Lage kennzeichnet sich demnach durch eine
gute Beschäftigungskonjunktur, der keine Ge-
winnkonjunktur gegenübersteht Den utsäeh-
lichen Zusammenhang dieser Erscheinung mit  der hohen gewerblichen Sonderbesteuerung hatt
« te Reichsregieruug auch erkannt, indemsie aus

die Notwendigkeit einer Senkung der gemeind-
lichen Realsteuerlasten wiederholt hinwies.

Die Tatsache, daß im Stadthaushaltplan 1928
ein Mehraufkommen von rund 2 Millionen aus
Gewerbesteuern eingesetzt ist, zeigt daß auch in
diesem Jahre die dringend erforderliche Steuer-
senkung in Breslau nicht vorgenommen werden
soll. Erstaunlicher Weise besteht demnach nicht
die Absicht, die Ersparnisse der Erwerbslosen-
fürsorge zur Entlastung der Kreise zu benützen,
die sich durch Mut, Fleiß und Tüchtigkeit
an dem Rückgang der Erwerbslofigkeit
verdient gemacht haben. Wie wenig auf die
Gewerbetreibenden Rücksicht genommen wird,
zeigen die Ausführungen des Magistrats in
seinem zum Haushaltplsan gestellten Antrage
vom 20. Februar 1928 Seite 8 über die weit-
gehende Entspannung auf dem Gebiete der Er-
werbslosenfürsorge, im Vergleich zu den An-
forderungen für diesen Titel auf Seite 128 des
Stadthaushaltplanes Abschnitt 11. All-
gemeine und gehobene Fürsorge,
1—3. Zur öffentlichen Unterrichtung seien hier
die vom Magistrat für die Vergleichsmonate
Oktober Z1926/27 selbst angegebenen Zahlen-
bewegungen der Wohlfahrtserwerbslofen und
des Kostenaufwandes für ihre Unterstützung

 

 

 

 

angeführt:

t- Haupt« M ts-
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nach den
MonatOkiobet1926 10 379 18 800 514 755 Angaben

- ‑ 1927 538 1171 29 480 bes

Magistrats

Demnach
Verringerung auf: 5,2 °/o 6,2 °Io 5.7 °lo     

Die aus diesen erfreulichen Rückgängen erziel-
baren Ersparnisse sind befremdlicher Weise nur
zu einem geringen Teil bei der Planaufstellung
berücksichtigt worden. Während das wirtschaft-
liche Krisenjahr 1926 mit »seiner hohen
Arbeitslosenziffer einen Gesamtverbrauch von
12 279 098 Mark für diesen Titel des Wohl-
fahrtsamtes beanspruchte, werden für das Jahr
1928 5 900 000 Mark hierfür in Bereitschaft
gestellt. Dieser Herabsetzung auf 48% steht ein  Rückgang der Wohlfahrtserwerblosen auf
5,2%——6‚2% gegenüber-« Es wird demnach

M000: 34 700 GMWT

fa st das Neunfache des errechenbaren Betrages
angefordert. Denn der Rückgang des Monats-«
aufwandes auf 5,7% hätte im Jahre 1928
nur eine Bereitstellun von 5,7% von
12 279 0.98 Mark, nämlicF rund 700 000 Mark
zur Folge haben können, während 5 900 000
also 5 200 000 Mark mehr eingestellt werden.

Hier ist allerdings zu überprüfen, wie weit die
Oktobermonate ftichhaltig für die Jahres-
schätzung sind. Einer pessimistischen Au fassung
steht zunächst die Tatsache gegenüber. aß im
Oktober 1927 die Ents 1annung auf dem Gebiete
der Erwerbslosenfürbrge noch nicht ab-
geschlossen war, _ weil der Dezember 1927
eine weitere Entlastung um mehr als
die Hälfte gegenüber dem Oktober erbracht
hat. Immerhin wird man jselbst bei einer
günstigen Beurteilung des zukünftigen Arbeits-
marktes diesen Titel vorsichtig behandeln müssen.
Es kann aber kein Zweifel darüber bestehen,
daß eine Erhöhung auf fast das Neunfache des
errechsenbaren Erfordernisses das erträgliche
Maß weit überschreitet und an dieser Stelle über
die Interessen der steuerlich bedrückten Privat-
wirtschaft schonungslos hinweggegangen wird.

Eine Umstellung dieses Titels erscheint un-
bedingt erforderlich. Wenn seine Beanspruchung
im Monat Oktober 1927 29 486 all und im
Wintermonat Dezember 1927 13 596 c/lt be-
tragen hat, so dür te ein Ansatz von durchschnitt-
lich 100 000 für den Monat, gleich
1200000 all für das Jahr und eine Reserve
von 1 000 000 c/fl vollan genügen. Die Er-
sparnis betrüge demnach 3 700 000 alt.

Jn gleichem Verhältnis hätte sich auch der ·
Titel für Zusatzunterstützungen an Erwerbslose
zu vermindern. für den im Haushaltplan
1 000000 all eingesetzt sind. Da das Arbeits-
losenjahr 1926 hierfür insgesamt 1 430 898 all

 

 
 

  

gebraucht hat, kann im Jahre 1928 mit
300 000 all ausgekommen werdenv wodurch eine
weitere Ersparnis von 700000 all eintritt.

Selbstverständlich kann diese Ersparnis von
insgesamt 4 400000 atl nicht in der Absicht er-.
folgen, die Erwerbslosenfürsorge zu vermindern.
Wenn aber glücklicherweise die Zahl der Wohl-
fahrtserwerbslosen abnimmt, dann hat die Be-
völkerung auch »das Recht zu verlangen, daß im
gleichen Verhältnis die Planmittel hierfür
herabgesetzt werden. Die volkswirtschaftlichen
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Gründe sind hier so wichtig, daß auch eine ver-
trauensvollere Beurteilung der veränderten
Verhältnisse am Plätze wäre.
Ta erfahrungsgemäß unverbrauchte Bereit-

stellungen nicht zur steuerlichen Entlastung,
sondern für andere Zwecke verbraucht werden,
muß auf den Sinn der Wohlfahrtspfleqe hin-
gewiesen werden, die eine soziale Einrichtung
Und kein Reservoir für stille Reserven ist. .
Es muß jetzt mit aller Entschiedenheit ver?

langt werden, daß von dem zuviel angesetzten
Betrage ein Teil zur schrittweisen Senkung der
ungerechtesten aller Steuern, der Gewerbesteuer,
verwendet wird. Diese Möglichkeit, für die auch
eine rechtliche Verpflichtung durch die Be-
stimmung des § 4 a des Finanzausgleichgesetzes
(Novelle vom 9. 4. 27) vorhanden ist, ist jetzt
gegeben.

Eine Senkung der Zuschläge für Gewerbe-
ertragssteuer von 490% auf 400% nnd für
Gewerbekapitalsteuer von 980% auf 800%
würde eine Entlastung der Breslauer Privat-
Wirtschaft von etwa 2 000 000 c/Itbebeuten und
weitere 2,4 Millionen Reserven dem Haushalt
der Stadt Breslau zur Verfügung halten.
Hierbei verblieben im Plansoll der Gewerbe-
steuer 8 800 000 all, also noch immer der gleiche
Betrag, der 1927 in Ansatz gebracht war. Un-
erörtert ist noch die Frage, ob im Hinblick auf
die Höhe der nachgetviesenen Ersparnisse nicht
eine über den obigen Vorschlag hinausgehende
Steuersenknng vorzunehmen wäre. Die
Breslauer Gewerbetreibenden würden sich in
diesem Falle mit einer Nachtragsumlage sicher
befreunden, falls der Betrag der Steuersenkung
nicht aus den Ersparnissen des Titels gedeckt
werden sollte. Angesichts dieser Sachlage würde
es für die Gewerbetreibenden eine schwere
Enttäuschung bedeuten, wenn von der pflicht-
gemäßen Minderung des Steuerdruckes kein
Gebrauch gemacht tvird." Bei den ver-
schiedensten Verhandlungen und Beratungen
mit den Wirtschaftsvertretern wurde von der
Stadtverwaltung wiederholt darauf hingewiesen,
daß die Ansprüche des Wohlfahrtsamtes eine
Steuersenkung nicht zulafsen. Der Kostenrück-
gang der Erwerbslosenfürsorge macht es dem
Magistrat nunmehr nicht nur volkswirtschaftlich
und rechtlich, sondern auch moralisch zur Pflicht,
die Stenersenkung jetzt durchzuführen, nachdem
die materielle Behinderung gefallen ist.
Hoffentlich schenken auch die gewählten Stadt-
väter und Stadtverordneten der Angelegenheit
die Aufmerksamkeit, die sie verdient. Handelt es
sich doch hier um die grundsätzliche Ablehnung
einer Finauzgebahrung, die alle der freien Wirt-
schaft angehörenden Kreise durch die doppelte
Erfassung --·ihres erarbeiteten Einkommens
schmerzlich gefühlt haben.· Streit

 

Die - Einkommensteuer-
Burchschnittsverdienstsätze 1923

Von Dr. Stobrawa.

I

f In Verfolg der Einkommensteuer esetz ebung
vom Jahre 1925 hat es sich die eichscfjinank
verwaltung angelegen sein lassen, eine immer
erechtere und genauere Veranla ung zur Ein-

« ommensteuer vorzunehmen. Wä rend theoretisch
wenigstens die Veranlagung von Betrieben, die
eine ordnungsgemäße kaufmännische Buchführun
betreiben, nicht schwierig ist, it es außerordentlich
schwer, die nun einmal zu agende Steuerlast
gerecht auf diejenigen Unternehmer zu verteilen,
ie nfolge der Kleinheit ihres Betriebes nicht

in der Lage sind, eine ordnungsgemäße aus-
führliche Buch ührung zu gebrauchen. »
Vor allen Dingen haben wir im Handwerk

eine große Eliten e derartiger nicht buchführender
Betriebe. Um iese Betriebe teuerlich erecht
zu Erfassen, mußten besondere ege bes ritten
wer en.  

Während bei buchführenden Betrieben die
Veranlagung bezw. Selbsteinschätzung zur Ein-
kommensteuer insofern keine Schwierigkeiten bietet,
als ja nur der Uberschuß der Einnahmen über
die abzu sfähigen Ausgaben zuzüglich einem
eventl. ermbgenszuwachs festgestellt werden
braucht, ist eben in nicht buchführenden Unter-
nehmungen die Höhe der Einnahmen und ab-
zugsfähigen Ausgaben weder dem Finanzamt
noch wahrscheinlich auch dem Steuerzensiten selbst
genau fest’r"tellbar.

Die Finanzämter oder die Steuerzensiten
müssen demgemäß zu einer Schätzung des
steuerbaren Einkommens fchreiten.

Dabei hat es sich nun herausgestellt, daß ein-
mal die einzelnen Finanzämter nicht die Zeit
besitzen, um grundlegende allgemeine eststellungen
über vermutliche Durchschnittsverdien tsätze in den
unzähligen ihnen unterstellten Berufsgruppen zu
machen. Andrerseits aber sind, wie es in der
Natur der Sache liegt, derartige Fehlschätzungen
vorgekommen und derartige Abweichungen in
der· Stellungnahme der einzelnen Finanzämter
bezüglich der Bewertung g eichartig gelagerter
Betriebe in Erscheinung getreten, daß die For-
derung nach einer Abhilfe dieser Mißstände
immer dringender wurde.

Deswegen hat sich der Reichsfinanzminister
entschlossen, die Landesfinanzämter zu der Fest-
setzung und der Herausgabe von Richtsätzen für
die Ermittlung des Einkommens nicht buch-
führender Gewerbetreibender zu veranlassen.
Schon bei der Frühjahrseinkommensteuerveran-
lagung des vorigen Jahres waren laut Ministerial-
erlaß die Landesfinanzämter verpflichtet, derartige
Nichtsätze nach Anhörung (nicht mit Einverständ-
nisl) der amtlichen Berufsvertretungen zu er-
lassen. Leider waren aber nur Nichtlinien für
Bruttoverdienstsätze vorgesehen.

Die Handwerkskammer Breslau hat sich mit
aller Entschiedenheit dagegen gewandt, im?w nur
Bruttoverdienstrichtlinien und nicht auch etto-
verdienstrichtlinien erlassen wurden. Sie ging
dabei von dem Gedanken aus, daß der einzelne
Handwerker wohl kaum in der Lage sein wird,
sämtliche abzugsfähige Ausgaben —- viele Aus-
gaben sind auch in der Judikatur bezüglich
hrer Abzugsfähigkeit durchaus bestritten —-
in Ansatz bringen. Aus diesem Grunde
mußten na der Ansicht der Kammer auch
Richtlinien bezüglich der durchschnittlichen Höhe
dieser abzugsfähigen Ausgaben erlassen werben.
Bei der Festsetzung von Richtlinien, bei denen
der Reingewinn in Prozentsätzen vom Umsatz
ausgedrückt wird, muß man beachten, daß nur
solche Durchschnittsverdienstsätze praktisch brauchbar
sind, bei denen die angegebene Spanne (z. B.
20—-25 0/0) nicht allzu groß ist. Solange aber
nur Bruttoverdienstrtchtlinien bestanden, führte
auch eine enge Spanne nicht zum Ziel der
leichmäßigen Veranlagung, weileben das einzelne
inanzamt in der Anrechnung der abzugsfähtgen

Ausgaben zu viel Spielraum hatte.
Es kommt dazu, daß den Finanzämtern für

die Veranlagung selbst bei der Festsetzung von
Reinverdienstrichtlinien insofern immer noch ein
gefährlich großer Spielraum übrig bleibt, als ja
auch die Höhe des Umsatzes nur durch
Schätzung in den betreffenden Fällen festgestellt
werden kann. .

Selbstverständlich haben Nichtlinien für
Verdienstsätze, die in Prozenten vom
Umsatz ausgedrückt werden, nur dann
Sinn und Vernunft, wenn die Grund-
lage dieser Berechnung, nämlich der
Umsatz, richtig ges ätzt worden ist;

Gerade in dieser in icht ist von einzelnen
Handwerkern viel in Hin lick auf das Interesse
ihrer Kollegen gesündigt worden. Manche
glaubten nämlich schon dadurch eine günstige
Steuerveranlagung zu erreichen, daß sie bereits
den Umsatz u niedrig angaben, und es ist· ein-
leuchtend, da bei. einem feststehenden Reingewinn
dieser Reingewinn, wenn der Umsatz zu niedrig

 

 

deklariert war, seinen viel zu hohen Prozentsatz
vom Umsatz ausmachte und so vielleicht das ver-
anlagende Finanzamt dazu brachte, daß es in
anderen Fällen, in denen der Umsatz richtig an-
gegeben war, ebenfalls diese hohen Reinverdienst-
prozentsätze anwandte. ‘
In diesem Jahre ist es nunmehr gelungen,

auch die Festsetzung von Durchschnittsverdienst-
sätzen für den Reinverdienst zu erreichen. Im
Interesse einer allgemeinen Orientierung haben
wir im nachfolgenden die von dem Landes-
finanzamt Breslau erlassenen Richtlinien für
Rotf- und Reinverdienstsätze wiedergegeben und
wei en darauf hin, daß das Landesfinanzamt
unter Nohverdienst den Umsatz abzüglich nur der
Ausgaben für Rohmaterialien versteht.
Das Landesfinanzamt ist ärgerFestsetzung dieser

{Richtlinien auf folgendem ege gekommen. Es
hat sich für die einzelnen Berufe Gutachten der
Handwerkskammer, die sich natürlich wieder mit
den ein einen Berufsverbänden in Verbindung
gesetzt 3a eingeforbert. In langwieriger und
genauer rbeit hat die Kammer ihre Vorschläge
ausgearbeitet. Ferner hat das Landesfinanzamt
die Erfahrung der einzelnen Finanzämter zu-
grunde gelegt und hat außerdem die Ergebnisse
derjenigen Betriebe berücksichtigt, die eine ord-
nungsgemäße Buchführung aufzuweisen hatten.

Leider ist die Kammer mit ihren Vorschlägen
in etwa drei Viertel der Fälle nicht durchgekommen,
da ihr ja nur ein Anhörungsrecht zustand. Jeden-
falls aber war auch diese nicht zu einem Ergebnis
gelangte Arbeit insofern nicht ganz umsonst, als
durch die Verhandlungen und die eingereichten
Normalkalkulationen gegenüber der Steuerbehörde
wichtige Auftlärungsarbeit geleistet wurde.
Es sei noch ausdrücklich darauf hingewiesen,

daß die unten angeführten Durchschnittsverdienst-
sätze den einzelnen inanzämtern nur Anhalts-
punkte für eine einigermaßen gerechte Veran-
lagung geben sollen. Selbstverständlich steht es
jedem Gewerbetreibenden frei, durch die Vor-
legung von Belegen zu beweisen, daß in seinem
vorliegenden Falle die Anwendung der be-
treffenden Durchschnittsverdienstsätze nicht möglich
und gerecht sei. Die folgende Aufstellung gibt
nun ein Bild von dem endgültigen Ergebnis
der genannten Arbeit. Im nächsten Jahre
sollen die Durchschnittsverdienstsätze aukbisher noch .
nicht erfaßte Berufsgruppen ausgede nt werden.-

H.

 

 

Nicht füge. Roh- Nein-
verdienst

(in Prozenten
_ · . » vom Umsatz)

1.Bäcker .....'.‘.‘.2'.'.‘ 30 8—18
Semmelbäckerei o I e 0 I I I 26

‚ Brotbäckerei. . . . . . . . 38
eine Baäwaren . . . . . . . 50——60 ·

eister mit Lehrling . . . . . 12 -18
- - Gehilfen . . . . . 8——14

20 nötiger. o - · - o . o o i . 50‘70

Meisterm. 1Lehrling od.1Gesellen 40—50
‑ ‑ 2 und mehr Gesellen. 30-—40

3. Buchbinder o o · o v s o o o 40-50

Alleinmeister . . . . . . . . 25——35
Betrieb bis 15 Leute. . . . 15-20
größere Betriebe. . . . . . . 10—15

4.«Da decker ...... . . . . 50——60
eifter mit Lehrling . . . . . 30——40
- s 1——2 Gehilfen . . 25—-35

· s . I 3—4.- - . ‚ 15——25
- - 5—6 - . . 10——20

5. Elektroinstallateure . . . . . — —-
6. Fleischer.......... . 20—30

Umsatz bis 60 000.—— W . . 9—15
s I 100 OOO.- « · i 7—12

- über 100000.— ‑ . . 5—10
7. Iriseure....... . . . . 85—95

Alleinmeister ..... . . . 50——55
Meister mit 1 Gehilfen . . . . 35——45

. I 2 . s o o s 30—40

I s 3 I . . . . 25—-30
- - 4 - u.dariiber 20-—-25

Verkauf von Toilettgegenständen 35——45 25—-35
8. la er ........... 35—60

Meister ohne Gehilfen . . . . 30—-35
- mit 1.--2 Gehilfen . . 20——25
- ‑ 3unb mehr Gehilfen 15—20

9. K ner und Installateure . 40—60 —
mter bis 2 Lehrlinge. . . 30-—40

‑ mit 1-2 Gehilfen . . 20-30
I s 3—5' I . 15—25
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10. Losdsidkcu e . e e e · e
11, m“let« e e e . . .

Meister mit I Lehrling. . . .
- · Gehilfen . . . . .
‑ ‑ 2 Gehilfen n. LLehrL
e e 3 a - 2 e

s I 4 - s 3 I

- B 5-10 - s 4 I
. 11-20: - 5 -

Schildermalere
kleinere Betriebe . . . . . . ·
mitter . O e I O 0 I

größere · e e e e e e e

12. Müller-
Windmühlen e e e O O e e e-

Wassermiihlen . . . . . . . .
Motormühlen. . . . . . . .

13. hotographen. . . . . . . .
14. ttler ....... . . . .

Meister mit Lehrling. . . .
- 1——2 Gehilfen . .

15. Gebloffer ....... . . .
Alleinmeister . . . .
Meister mit ä Gehilfen. . . .

- - 3 u. mehr Gehilfen

16. Schmiede . ..... . .
Meister mit I Lehrling. . . .

- - 1 Gehilfen. . . .
- - 2 - . . . .
- I 3 - e e e

17. Schneider-
Fassonarbeit ......

18.

19.

21.

23.

24.

26.

27.

28.

29..

« Meister mit I Gesellen. :

. Stellmaeher .....

.Ti

« . Fahrrad-

Stosfiieferung durch Meister:
Alleinmeister s

O

.

- - .Zuschneider. .

Schornsteinfeger-
Uniostenpauschsatz . . . . ‑

Schuhmacher .....
Alleinmeister und I Lehrling.
Meister mit z Gehilfen . . .

- - 3
- ‑ 4 n. mehr Gehilfe

O

O

n

Ländliche Betriebe-
1.1lmf. bis 5000.—— M . .
2. - - 10000 .
3. - über10000.— v ‑
Städtische Betriebe-
1. Ums. bis 5000.-— M .
2. - - 10000- - .
3. - über10000.—— - .

Taeeejierr .
A ie nmeister mit Lehrling. .
Meister mit 1-2 Gehilfen .

über 2 Gehilfen.

schier ..... _..... .
Alleinbetriebe . .
Meister mit äs—åGes. u. Lehrl.

- 5en.fmehr Ges. u.L

“ggf“ nnd .
eister mit l ehrl.u.rI Hgilfgtraft

Meister mit I Gee.hilf., Lehrl.
und 1 Hilft-kraft ......

«Meister mit 2 Gehilf, 2 Lehrl.
und 2 Hilf-straften .

Meister mit 3 Gehilf..‚ 3 Lehrl.
und 3 Hilf-trösten .....

Meister mit 3—5 Gehilfen unb
4 Arbeitern ........

Uhrmaehere
Meister allein oder mit I Lehrl.

- mit I Gehilfen. . .
2 und mehrGehilf.

nnd Nähmasehineni

......

e
e
e
e
o
o
e

- -

- ‚’—

handel «
Handel und Reparaturen.
Bei überwiegend Reparat. höher.

aneliere ......
bei überwiesend Reparaturen
äußerster Rahmensatz n. darüber-

Konfitiiren ........ . .

Puhiekecichästu
umiatz bis 10000 « .

20000 .

n - a 80000 I «

. ‑ umsoooo - .
Schuhwarenhandel . . . . .

Roh- Nein-
verdienst

(in Prozenten
vom Umsatz)

50—60
65—-70

50—-60
35—-45

50—-65

60—-80
40—-60

45—-55
45——65

50—-70

40—-50

60——70

45—-50
30—-40
25-30
22—25
20-— 25
15——20
bis 15

40—-50
30—-40
25——30

35—-40
23
3—8
25-35

25—-35
20-—30

30-40 ‚
25—-30
20——25. «
15ss—20

30—40
25—-33
20—-25
18—-20

see-zo-
25——35
20——30 s
IO--25 s

35——45
25-—- 30
22——25
18-—22
15——17 _

20

25

15

i
25——35
20-—25
10——20

40——45
30—-40
20—-30
10-20

« 45—-50

40—-45

30—35

20—-23

10—15

30-—40
20—25
10——20

15——25

15——25

10—15

10——20

E

 
 
eröffnet heute!

Der große
Eröffnungsverkauf

sonnt-Ivon 1'/a-S umeöffnet
 

 

Roh- Rein: Roh- Nein-
oerdienst verdienst

(in Prozenten (in Prozenten
vom U-msatz) vom Umsatz)

Vergleich- und Interesse halber seien noch einige der Bedarfsartiielm Farben nnd Par- -
für den Handel festgesetzten Richtlinien genannt: fümerien . . ...... 30——35 12-18
1. Mounten ‚ .. « « » « » « » 40..55 20..25 6. Gifenwaren (Gisenkurzwaren). 25 8—10

2.— Blume-charities . . . . . . . . 35—45 .15—25 7_6€‘ß?‚2%ä”2‚“‘f”?fi“f°{ ; ZZTZZ Igszg
30 „‘Qbäflbm e e I I e O e e e 28—35 15-25 8 Gemischiwaten

4. kagerien (Materialwaren-, Boriosthandei
auch Handel mit photographischen nsw.) ..... . . . . 20—25 8—15
 

 

 
  

‘ staats-uns- 8
Iui u. 3-41l9 Uhr

Breslauer Bankverein

Oberste Pflicht
jedes Handwerksmeisterm Gewerbetreibenden und Hausbesitzer-s
ist es, seine Geldmittel und Spareinlagen zu uns, einer
Zentralstelle des mittelständischen Geldumlaufs zu bringen.

3' 300 OOO,-—- RM.Betriebsmittel-

Spareinlagen und Depositen
ln Jeder Höhe und von Jedermann.
Ausgabe von gediegenen Helmsparkassen.  
Dle III-le Illr Handwerk und Gewerbe

Günstlge Verzinsung
Kreditgewährung.  
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LessingO Pohl‚ßreslaul
Taschensir. 29/51

‚Fachgeschäft für alle Zeichen- und Kaiser-ät-
schaften, Reißbretter, Relbschlenen, Winkel in
allen Größen, Lichipaus-Ap uralte und »Papier-

Alle Sorten Zeichen- an tecta-. Papiere
für Werkstatt und Büros.
 

Roh- Rein-
verdienst

(in Prozenten
vom Umsatz:

9. Gemüse-, Dbfthanbel, Kartoffel-
Kleinhandel ........ 20—30 8—15

10 Glas-i und Porzellamvaeen,
Steingut, Haus« und Küchen-
geräte, Holz- und Bürstens
waren ........... 30——35 12——18

11. Rohlenileinhanbel ...... 20—30 8——15
1'2. Kolonialwaremu.Lebensmittel-

handlungen ........ 15—20 8—15
Ländliche u. einfache Geschäfte

und solche mit scharfer Konkurrenz
liegen an der unteren Grenze,bessere
(Feinkost u. Spirituosen) liegen
an der oberen und darüber. .

13. Lederhandel ......... 25—-30 10—20
14. Manufakturwaren

(Kurz-.Weißi,Wollwaren,Wiische,
Triiotagen, Tertilien) ..... 25——35 10——20
mit Tuchhandel ....... 25—-35 10-—20

15. Milch-, Butter-, Eier- und Käse-
hanbel........... 12—20 6—12
bei Beschäftigung von fremden
Hilfskräften untere Grenze.

_—16. Papier- u. Schreibwarenhandel 35——40 15»—20
kleine und mittlere Geschäfte. ·

17. Tabakwarenhandel. . . . 20—-30 10——15

til. '

Abschließend sei noch auf zweierlei hingewiesen.
Einmal hat eine zu hohe Ansetzung der vor-
stehenden Durchschmttsverdienstsätze von seiten des
Landesfinanzamtes für das Handwerk, wie so
manches Unglück auch anderswo, eine gute Folge:
Zwecks Widerlegung der Anwendbarkeit der
Richtsätze wird der einzelne Handwerker immer
mehr zur Buchführung gezwungen werden« was«
sich im ' Laufe der Zeit wohl auch auf die Be-
richtigung seiner Kalkulation auswirken wird.
Außerdem werden aber dadurch zum Teil auch
Schleuderpreise unb unkollegiale Preisunter-
bietungen im Handwerk unterbunden werden,
jda die Finanzämter nun einmal mit der an-
gegebenen Verdienstquote rechnen werden.

Zweitens sei hier der dringlichste Wunsch an
die Finanzämter ausgesprochen, daß im einzelnen
Falle nicht, wie es so oft geschehen ist, der
Steuerzensit einfach mit dem Maximalsatz der
Richtlinien veranlagt wird, sondern daß ebenso
oft auch von dem Minimalsatz Anwendung ge-
macht wird. Es wird zweckmäßig sein, in einzelnen
Beruer darüber genaue und vollständige Er-
hebungen von seiten des Handwerks an ustellen,
damit in dieser Richtung entstehende ißstände
sbewiesen werden können.

Breslauer lBanlioerein
’f‘ In der am 28. März im Bankgebäude,

der Handwertskammer abgehaltenen Mit-
gliederversammlung widmete der Vorsitzende
des Aussichtsrats Gewerbeschuldirektor Ort-

" lie b den verstorbenen Mitgliedern, insbeson-
dere dem zu früh dahingeschiedenen Aufsichts-
ratsmitglied, Stadtrat und Ratsbaumeister
Wilhelm B e ck warmeWorte des Gedenkens.
Den Gefchäftsbericht für 1927 erstattete der

Leiter der Vani, Direktor Schachs chal.
Nach einem einleitenden Vortrag über die Lage
der deutschen Wirtschaft und des Geldmarktes im

. vorigen Jahr ging er auf die näheren Ver-
s hältnisse der Bank ein. Hieraus ist zu ent-.
E nehmen, daß der Gesamtumsay sich mehr

» als verdoppelt hat, er beträ 156305 000 9M!
; gegen 75 680 000 · im Vorsahre
- Davon entfallen auf den baren Mi-
umsatz zirta 20000000 viel. Die Tanz
schließt auf beiden Seiten mit 3436 768 Rossi
nst mithin um 929000 SRJ gestiegen- Die

  

remden E«nlagen betragen insgesamt
734 023 R , haben also einen Zuwachs von

786 251 Rest erfahren. cvusgesamt waren am
Iahresende 3 299 443 R ausgeliehen, wovon
auf laufende Wechsel 1 469 406 Ratt und auf den
Kontokorrentverkehr 1 830 037 Sie/lt entfallen.
Die Kredite sind sichergestellt durch Hypotheken,
Grundschulden, Wertpapiere und «ute Wechsel-
bürgschaften. Im Kontokorrentverkehr betrugen
bie Gutschriften 30098 752 am, bie Belastungen
31 353 289 Sie/lt; zusammen 61 452 041 Ratt
Umsatz. Der Wech elumsatz erreichte die Höhe
von 14 521 699 R z, gegen 10 267 000 M im
Vorjahre.

WERKZEUGE
WERKZEUG-
MASCHINEN

 

Eugen Krantz F
G. m. b. H.

Breslaul,Bischofstraße2

Telephon: Nr. 4020—4022 Ring   
Die eingezahlten Geschäftsguthaben der Mit-

glieder stiegen auf den Betrag von 432 397 Sie/lt;
sie haben sich um 90 096 Sie/lt vermehrt. Nach·
Vornahme größerer Abschreibungen verbleibt
ein Reingewinn von

60 959 Ratt —
(.45 971 ihr/lt im Vorj-ahre). Die Mitglieder
erhalten auf ihre Geschäftsguthaben wieder eine
Dividende von 8%. Die Reserven erfahren eine
erhebliche Stärkung, sie betragen rund
200 000 Ratt Davon entfallen als Ansamm-
lung für eine spätere, freiwillige Aufwertung
80 000 Ratt Die gesamten eigenen Garantie-
mittel der Bank erreichen die Höhe von
2 185 441 Sie/VI.
 

« Qualitätssdrueltsuchen
liefert sdmellstens und zu angemessenen Preisen

Adoltpetftherlt / thdrmlteret
Verlag .der stille-. Bädcers und KonditorIZeitung

Ver-lau z, lineare!" 10, straft-reiner Ring 2566
 

Die Verwaltung mußte zu ihrem Bedauern
eine größere Anzahl von Mitgliedern, die seit
1924 noch keine Einzahlung zum Geschäftsanteil
geleistet haben, von der Mitgliedschaft aus-
schließen und wird auch am Ende d. J. mit
Ausschließungen fortfahren. Wir können daher
nur allen, bie an einer späteren Aufwertung
teilnehmen wollen, empfehlen, wieder Ein-
zahlungen bei der Bank zu machen.
Am Jahresschluß gehörten der Bank

2371 Mitglieder an; der Kundenkreis ist natür-
lich erheblich größer, da die Spareinleger nicht
eingerechnet sind.

Die turnusmäßig ausscheidenden Aufsichts-
. ratsmitglieder, Herren Stadtrat Th. L o s se,

Konditoreibesitzer Engen S ch mi d t und
Diäektordä O r t l i gsgufrtdzebrxntgedergegäihlr

us ga n ä « t ekg Ich
ein ersteulicheled von der Tätigkeit und den s  

Erfolgen der Bunt. Der Breslauer gewerbliche
Mittelstand kann insbesondere erfehen, was eine
leistungsfähige Genossenschaftsbank für ihn be-
deutet, daß er hier Einrichtungen vorfindet, die
feiner Eigenart entsprechen, und Vorteile, die
ihm die Großbanken nicht bieten können.

Die Kreditgenossenschaften sind die natür-
lichen Kreditquellen des gewerblichen Mittel-
standes und am- Mittelstand -ist es, dies zu
erkennen. Er soll feine Spar- und Betriebs-
gelder weder zur Sparkasse noch zur Großbank
sondern nur zur Genossenschaftsbank tragen, wo
er selbst Hilfe und Schutz finden kann. Ganz
gewaltig wären die Summen die da zusammen-
kommen würden,.infolge der Zersplitterung aber
für den Mittelstand verloren gehen. Jeder ziel-
bewußte und aufgeklärte Handwerksmeister muß

« hier Pionierarbeit leisten und diesen Gedanken
immer mehr inseinen Geschäfts-« und Freundes-
kreisen verbreiten und tatkräftig für seine Ver-
wirklichung eintreten. Nur so kann das Problem ,
der Geldversorgung des Mittelstandes durch
diesen selbst auf bem Wege der Selbsthilfe gelöst
werden. Wenn der Mittelstand die Ansamm-
lung der finanziellen Kräfte in seinen großen
Kreditgenossenfchaften erkannt hat, dann beugt
er nicht nur einer Gefährdung feiner Existenz
vor, sondern gleich-anderen bedeutenden Wirt-
schaftsgruppen kann er wirtschaftlich und po-

- litisch ein Machtfaktor werden.
Die ersten Monate-des Jahres 1928 brachten

. dem Bankverein einen reichlichen Zufluß von
neuen Spargeldern der ihn in die Lage fegte,
allen berechtigten reditansprüchen zu genügen
und sämtliche ·Wechsel- im eigenen Bestände
halten zu können. Die Aussichten für-dieses Jahr
können wiederum als günstig bezeichnet werden.

eachhkkzigk stinuug
* Kurz vor seiner Abreise aus Deutschland

empfing noch König Amanullah von Asghanistan
in Berlin eine Abordnungs des Schlesischen Hand-
werfe, welche ihm die Ehrenurkunde überbrachte,
durch welche der König zum Ehrenprotektor des
von den Handwerkskammern Breslau,« Liegnitz
und Oppeln gemeinsam. errichteten Wissenschaft-
lichen Instituts für rationelle Handwerksforfchung
ernannt wird. “Eber Leiter des Instituts und-
Führer »der Aboxdtstung, Herr Professor Riegewest
überreichte dem König einen Ehrentrunk in einem
herrlich handgearbeiteten Pobal und gab dem
Wunsche Ausdruck, daß der König der Afghanen
auch weiterhin dem Schlesischen Handwerk und Ge-
werbe seine Gunst erhalten möge. Der König
dankte mit Hilfeeines Dolmetschers für die ihm
widerfahren-e (Ehrung unb gab seinem Danke —
real und praktisch denkend, wie der Orientale nun
einmal ist — durch Stiftung von 50000 Rupien
(etwa 130000 Sir/lt) Ausdruck. Von dieser Summe
soll die Hälfte für die Ausgestaltung des For-
schungs-Institutes verwandt werden. Aus der
anderen Hälfte sollen alljährlich einer Anzahl
junger Handwerker aus Schlesien Stipendien
ausgesetzt werden zu einem Studienaufenthalt in
Afghanistan und zwar an der einzigen Kunst-
gewerbeschule des Landes, in Kahn-l. Der Aufent-
halt einschließlich Hin- und Rückreise ist auf je
1 Jahr bemessen. Aus den Mitteln einer weite-
ren Stiftung sollen anderseits alljährlich ebenso
viele afghanische Handwerker nach dem Forschungs--
institut in Breslau geschickt werden. Man hofft
durch diesen Austausch die engen gewerblichen Be-
ziehungen, in denen die beiden Länder zu einander
stehen, zu befestigen und zu vertiefen. Für streb-
same, unternehmungslustige Handwerker bestehen
jedenfalls in Afghanistan die denkbar besten Aus-
sichten für ein späteres Fortkommen. «
Zur Bewerbung um das Stipendium ‚werben

erstmalig ab 1. April 1928 fchlefifche Handwerks-
meister und -Gesellen (in Ausnahmefällen auch
ältere Lehrlinge) zugelassen und zwar im Alter
von 18—40 Jahren. Anfragen sind zu richten an
die Schriftleitung, welche unverbindlich gern jede
Auskunft erteilt. "



Innungsfachschulen
Von Stadtrat Dr. L e h m a n n- Lteatiitz.

stachdem durch Gesetz vom 31. 31011923 1) die
Erweiterung der Berufs-(Fortbsildungs-)schulpflicht
eingeführt worden ist, werden die Jnnungen von
ben ihnen durch § 81 b ber RGO zuerdannten
Rechte der Errichtung von Fortbildungs- und Fach-
fchnlen nur noch in letzterer Hinsicht Gebrauch
machen. Das gleiche gilt für Jnnungsverbände und
Handwerkstannn-,ern denen das gleiche Recht durch
§ 104 bzw. 103e Abs. 3 RGO. zuerkannt ist.

Bereits
Ministers für Handel und Gewerbe v. 21. Januar
1901 2) wurde ausgeführt, daß das Feld, aus dem
sich die Wirksamkeit der Jnnnngsschulen in erster
Linie zu entfalten hat, dasjenige des Faschunterrichts
ist, insbesondere des Fachzeichnsens. Bei manchen
Fa«d·)schnlen, z. B. für Friseure und Kellnser, werden
sich die lüiterrichtsgebiete mit denen der kommu-
nalen Fortbildungsschule kaum berühren, dagegen
ergeben sich bei denjenigen Jnnungsfachsschulens, bei
denen der Zeichennnterricht im Vordergrund steht,
ohne weiteres nähere Beziehungen zur Fort-
dildnngsschule, sei es, daß die Jnnnngsfachschule
den Unterricht im elementaren Zeichnen der Fort-
bildungsschule überläßt nnd sich auf die Frage des
Fachzeichnens beschränkt, sei es, daß sie die gesamte
zeischnerische Ausbildung ihrer Schüler übernimmt
Der Herr Minister wünscht, daß in {oIc5en Fällen
unter allen Umständen darauf zu seh-en ist, daß die
111 der Natur der Sache liegenden ähnlichen Be-
zsiehnngen zwischen Fortbildung und Fachschule von
vornherein auch tatsächlich hergestellt und aufrecht
erhalten werden, daßnamentlich für die wünschens- .
werte Einheitlichkeitm den Lehrmethoden und den
benützten Lehrmitteln gesorgt wird.
Die Innung, die eine Frisch-schicke errichten will“);

kann hierzu aus Staatsmitteln eine laufende jähr-
liche Beihilfe e1l7alten. Diese Staatsbeihilfe soll
sich nach der Leistungsfähigkeit der Innung richten
und in der Regel die Hälfte der nngedeckten Anss-
ggsben nicht überschreiten. Zu beachten ist, daß im
allgemeinen nur solche Schulen nicht leistungs-
fähiger Jnnungen unterstützt werben, für die ein
Bedürfnis vorhanden ist und die so eingerichtet
{1nb, daß die Erzielnnig befriedigender Unterrichts-
erfolge gewährleistet ift«). Bei der Aufstellung der
Ausgaben sind zu berücksichtigen die Kosten der
U·nt:errichtserteilnng, der Lehrmittel, sowie deren
Unterhaltung und etwaiger Auszeichnungen flei-
ßiger Schüler.
Jn einem Erlaß vom 24. November 19175) hat

der Minister bestimmt, daß die Entschädigung der
Bernfslehrer —- und auch die derer aus dem Hand-
werlsstande —- die Sätze der öffentlichen Fortbil-
dungsschule nicht überschreiten darf, und auch bei

in dem grundlegenden Erlaß des»

i

wissenschaftlichen oder Lehrorn aus anderen Be-.
rufsklassen (z. B. Tierärzten) in der Regel über 4,
in Ausnahmefällen über Mark für die Stunde nicht
hinausgehen soll. Für die Leitung der Schule wird
regternngsfeitig eine besondere Vergütung nur ge-
währt, wenn der Umfang der Leitungsgeschäfte deis
rechtfertigt; im übrigen nimmt man an, daß die
Obermeister-Jnnung sie ehrenamtlich wahrnimmt.

Die Staatsbeihilfse soll in der Regel höchsten-s
etwa die Hälfte der durch das Schulgeld nicht ge-
deckten laufenden Unterhaltungskosten betragen,
ungerechnet jedoch die Kosten für Bereitstellung
Beleuchtung und Heizung der Schulräunre, die von
Jnnung., Gemeinde oder anderen Beteiligten vorab
zu übernehmen find. Nicht als anrechnungsfähige
Ausgaben sind einzusetzen der Verbrauch von Ma-
terialien, Geräten und Werkzeugen für die ein-
zelnen Schüler, insbesondere dort nicht, wo der
Schulnnterricht an Stelle der eigentlich dem Lehr-
meister obliegenden Unterweisung in bestimmten
Gebieten des betreffenden Handwerks tritt, bei der

r. (856. 68
2·) Il.b.125 —- HMBL1901— S 86.
3) Ein Besuch von mindestens 10 Lehrlingen

 

muß dauernd zu erwarten fein. —- Erl. vom
24.1.1917: IV. 6194 HMBL 1917256. 370

E1.vom21..;11901 mb.1 W6I6IS.
Z) I 6194 HMBL1917 S 9170.25

üblich war, nicht mehr statthaft ist.

\

also der Lehmteister naturgemäß gleichfalls zur Lie-
ferung der Werkzeuge und der Materialien ver-
pflichtet ät. Nur, wo die hergestellten Arbeiten
einen Verkaufswert haben und eine Einnahme
daraus im Haushaltsplan erscheint, kann ein ent-
sprechender Ausgabeposten eingestellt werben. Be-
merkt sei hierbei, daß die Abhaltung des Unter-
richts in Wirtshäusern, wie dies früher manchmal

 

Markisen-
Beschläge

und sämtl. Zubehörteile  O

Bitte verlangen Sie «
unsere neu erschienene

Preisliste Nr.32

O

Jullus Sckeyde
Kommandit - Gesellschaft

BRESLAU 1
Ohlauer Straße 21-28

Gegründet im Jahre 1872

 

Je Fällen

den Kosten als Staatszuschuß gewährt werben.
Jedenfalls hat die Innung aus eigenen Mitteln
oder aus Sonderbeiträgen ihrer Mitglieder einen
Zuschuß von mindestens 30 V. H der ungedeckten
Kosten aufzubringen Ein von den Lehrlingen oder
ihren Eltern erhob-wes Schulgeld gilt nicht als
Leistung der Innung, wohl aber können etwaige
Beiträge der Gemeinden, Handwerkslammern und
Ver-einen usw. darauf angerechnet werden« Eigene

sowohl solche an Schul-
Verkauf von

Einnahmen der Schule,
gelb als auch solche, die durchden
Schülerarbeiten, z. 6. Haararbeiten, erzielt werden
müssen im Beihilfeantrag als Einnahmen kenntlich
gemacht werben. Das Schulgeld selbst est so zu be-
messen daß damit nur ein Zuschuß zu den Kosten
der Schule geleistet wird und Überschüsse nicht er-
zielt werben.

«-

Beste Bezugsquelle für

Linoleum
Teppiche a: Cocos
Uebernahme sämtlicher

Linoleum-Arbeiten

  

  

  

Breslau l, Elle-betteln l, gegenüber Zur-seh

besonderen Bedürfnisses lau-n
ausnahmsweise mehr als die Hälfte der entstehet-

 

über den Schulbetrieb selbst sei noch gelegt, daß
er dort wo er nicht örtlich statutarisch auf Grund

s

des § 120 RGQ geregelt ist, durch Verpflichnmg1
der Lehrmeister im Immngsbeschluß sowie der

· Lehrlinge durch Lehrvertrag für die Dauer des Lehr-
verhältnisses zu sichern ist. Die Mindestzahl der
jährlich erteilten Unterrichtsstunden muß 80 be-
tragen, sie braucht nicht gleichmäßig über das ganze
Jahr verteiltfetmsielarmfichnachdensedürfss

Midas-W Nach wissen desbetreffenden

" sicherungs - Anstalten 
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Möglichkeit Soll die Unterrichtszeöt in die Tages-
stnnden der Wochentage nnd im allgemeinen nicht
nach 8 Uhr abends fallen. Während der Zeit des
Hauptgottesdienftes an den Sonntagen und am
Sonntag nachanittag darf jedenfalls nicht unter-
richtet werden.

Ist der Unterricht an der Jnnungsfachsschule von
der Schulaufsichtsbehörde als ausreichender Ersatz
für den Unterricht in der Berufsfchule anerkannt
worden, so ruht hierfür die Schulpflicht für die
Dauer des Besuches der Fachschule,

Bis zu welchem Termin. die Beihilfenanträge
einzureichen sind, bestimmt der zuständige Re-
gierungspriisiident Zu beachten ist hierbei, daß fb
im voraus zu stellen T1115“).

An nicht leistungsfähige Jnnnngen können neben
den laufenden Beihilfen auch besondere einmalige
Beihilfen auf Antrag gewährt werden für die Aus-
ftattung der Schule mit Lehrmitteln sowie Vor-
richtungen und Werkzeugen, die für diev Allgemein-
heit nnd nicht für den Einzelgebrauch bestimmt sind,
dabei soll die Verhältniiszahl des Beteiligungssatzes
der Staatsbeihilfe zu den laufenden Kosten im all-
gemeinen nicht überschritten werben. Die Ent-
schäd« nig über warme Anträge trifft der Herr
Mini ter selbst-

Für einzelne Schnlgattnngen bestehen besondere
Vorschriften So ist bei der Wichtigkeit der Fri-
feurschule für die praktische Ausbildung des
Nachwuchses besonderes Gewicht darauf zu legen,
daß eine ausreichende Umerrichtszeit vorgesehen
und daß sachlich tüchtige und mit Lehrgeschick be-
gabte Meister als Lehrer herangezogen werden.
Das gleiche gilt hinsichtlich ausreichender Beleuch-
tung der Unterrichtsriiume Die Lieferung des
Materials und der Einzelwerkzeuge muß· jedem
Lehrmeister und den Inmmgen überlassen bleiben.
Malerfachschnlen dürfen nur dann nach

dem Ministerialerlaß vom 24. November 19t17 Zu-
schüsse erhalten, wenn der an ihnen erteilte Fach-
unterricht im Zeichnen und Malen jährlich min-
destens in 40 Schulwochen zu 4 Stunden erfolgte
An dessen Stelle kann auch ein fortlaufender Ta-

gesuntervicht in der geschäftsstillen Zeit (November
bis Ende Februar) von mindestens 192 Stunden
(111111 16 Wochen TM Stimdm) treten. Der Herr
Minister ersucht, in Gebrauch befindlichen Lehr-
mittel, die schon veraltet sind und dem Geschmars
nicht meth entsprechen, darüber 111 zweifelhaften
Fällen der Gewerbeaufsichtsbeamte die Entscheidung
trifft, durch moderne zn ersetzen, und stellt hierfür
besonders die Gewährung einmaliger außergewöhw
licher Beihilfen in Aussicht Besondere Bestim-
scämgkn bestehen auch noch über 615m1ebefac5-

11 e n

°) Erl. uom 21.9.1912 .—- IV 2604——
1912 S. 14.

 

Berlicherungswksen
I Wtembediugt nennen-W set jedes-Gamb-

treibenden der Feuerversichertmgsschuh ist, W
der Umstand, daß im Monat Januar 1928 allein
bei der Arbeitsgemeinfchaft privater Feuerversichea
magst-Gesellschaften in Deutschland sVrandschäden
innerhalb des Deutschen Reiches in Höhe von
9007 061 RM, zur Anmeldung gekommen sind-.
Dieser Betrag wird natürlich noch wesentlich über-
schritten worden sein, weil in demselben diejenigen
Brandschäden, welche bei den öffentlichen Feuerveri

(Sozietåten) angemeldet
worden find, nicht enthalten find-.
Aus diesem Grunde müssen wir immer wieder

an unsere Mitglieder die Bitte richten, dafür zu
sorgen, daß ihre Feuerversichermtgen in Ordnung
sind. Wo Unllarheiten bestehen, bitten wir, uns
die Versicheme zur Prüfung einzuw-
oder aber unsere Sprach-stunden in Versicherungs-
Angelegenheiten an 5e{uc5en‚ welche jeden Montag
nachwittag von 4bisd Uhr in unseren Bürd-
rämnen s

Interessen-W tu Westens
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Belanntmachungen
 

Regierung zu Breslau

Errichtung einer Bäcker - Zwangs - summa

in Waldenbnrg.

s Nachdem bei der Abstimmung sich die Mehr-
heit der beteiligten Gewerbetreibenden für die
Einführung des Beitritiszwangs erklärt bat,
ordne ich hiermit an, daß zum LJuni 1928 eine
Zwangsinnung für das Väckerhemdwerk in dem
Bezirk des Stadtkreises Waldenburg und der
Ortschaften Ober-Waldenbnrg, Althain, Stein-
grund, Lomnitz, Dbrnhau, Hausdorf, Tdanns
bauten, Charlottenbrnnn, Ober-Salzbrunn,
Seitendors, Neu-Krausendorf, S«ophienau, Adr-
Hermsdori. Adelsbach, Konradsthal, Ditters-
dach, Neuhaiin Lehmwasser, Wüstegiersdorf,
Donnerau, Blumenau, Kunam Weißstein, Kol.
Sandberg, «Reuszendorf, Dittmannsdorf, Wüste-
waltersdorf und Ober-Hermsdors mit dem Sitze
in Waldenburg und dem Namen ,,Bäcker-Jnnung
(Zwangs-Jnnung) in Waldenburg« errichtet
werde.

Von dem genannten Zeitpunkte ab gehören
alle Gewerbetreibenden, welche das Bäckerhawd-
wer! in diesem Bezirke selbständig betreiben,
dieser Jnnung an. Zugleich schließe ich zu dem-
selben Zeitpunkte die jetzt bestehende freie Bäcker-
Jnnung in Waldenburg..

Gegen diese Anordnung steht den beteiligten
Gewerbetreibewden binnen 4 Wochen, vom Tage
der Veröffentlichung ab: bie Beschwerde an den
Herrn Minister für Handel und Gewerbe an.
ß 100b NGO.) (1.23. XVI. 941.)

Breslau, 5.91%. Der Regiserungspräsident.

Zwangsinnung für das Auto- n. Wagenlackierers
Handwerk in Breslau.

si- Es ist bei mir der Antrag gestellt worden,
gemäß § 100 ber Gewerbeordnung für den Re-
gierungsbezirk Breslau eine Zwangsinnung für
das Auto- und Wagenlackierer-Handwerk mit
dem Sitze in Vreslau zu errichten. Der Zwangs-
innung sollen alle Gewerbetreibenden, die das
Auto- und WagenlackierersHiandwerk in diesem
B -trke selbständig betreiben, als Mitglieder an-
ge bren.
Für die Erwittelung, ob die Mehrheit der be-

teiligten Gewerbetreibenden diesem Antrage zu-
stimmt, habe ich Herrn Stadtrat Dr. Tobler beim
Magi trat in Breslau zum Kommissar bestellt
(I. 23. VI. 1414.)

Breslau, 7. 3. 1928. Der Regierungspräsident.

s Schlesische Meistevdurse zu Breslau

Geeignete Vorbereitungsiubglichkeit für die
Meistervriifung.

Verzeichnis der Kurse 1928/29.

Tages-Kunst mit ganztägigem Unterricht:

 

Die Anmeldungen müssen spätestens 14 Tage
vor Beginn des betreffenden Knrses an die
Kursusleitung eingereicht fein. Später eingehende
Meldungen können in der Regel nicht mehr be-
rücksichtigt werben. Grundsätze und Lehrvläne
der einzelnen Kurie« sowie Vordrucke für An-
meldungen werden auf Wunsch zugestellt von der
Leitung der Schlesischen Meisterkurie. Vreslau 8.
Klosterstraßse 19. Mündliche Auskunft von 10—13
und 17—18 Uhr.

Jnnmigrausschuß zu Breslau
Sprechftunden.

O Jeden Einsam . nachmittaas von 4—6 llbr. in
unserem Büro. Methftraße 2. kosieulos e
Beratung

a) in Steuersachen.
b) in Buchführung.
c) im Verficherungswefeu.
d) in Rechtsangelegeuheiteu.

Später werden die Sprechstnudeu noch an wei-
teren Tagen abgehalten werden. «

Breslau. den 7. Februar 1928.

Inmmgsausschuß an Breslain
Jof.Uuterberger, W.Baranek.

Vorsitzenden Snudikns.

Drinnen: Brei-lauer Schneiderweister ‑
‑Z‑M0n:vwžammlung Montag. den 2. April,

abends 8 Uhr, im Kasino, neue Gasse, bei a.

J. A.: Paul S ch w i n g e l, Vorsitzen·der.

Schachmacherskswangssnnung des Kreises
Guhrau

s- Am 16. April 1928. mittags 12 Uhr, findet im
Schützenhaus zu Guhrau die Viertelstashrs-Ver-
fammlung habt.
Von 10 Uhr beginnt die Lehrlingszwsischen-

prüfung. Um 11 Uhr die Gesellenprüfung. Die
Arbeiten hierzu müssen pünktlich zur Stelle fein.
Die Anmeldung hierzu müssen am 8. April in
änden des Ober-Meisters fein. Die weitere
aged-ordnung wird in der Versammlung be-

kannt gegeben.
Nach § 22 ist jedes Mitglied verpflichtet an der

 

 

Versammlung teilzunehmen. Die säumigen
Zahler werden aufgefordert die rückstänidigen
Beiträge zu entrichten, andernfalls erfolgt
zwangsweifes Einziehen Der Vorstand.

Glusenswangsiimung zu Breslau
s- Das ordentliche O st e r = Q u a r t a l findet

Mittwoch, den 18. April d. I» 16 Uhr, im Vin-zenz-
hans statt.,

Tagesordnung: 1. Ausnahme und Frei-
sprechen von Lehrlingen. 2. ammonia-Vericht
(finden: Subdirektor Nicklaus). 3. 36.S le-
sischser-Glassertag am 12.—14. Mai in Reiße. ( e-
sprechung, Lehrlingsarsbeiten u. Fachausstellung,
Entgegennahme etwaige-r Anträge.) 4. Deutscher
Glasertag in Braunschweig am 25. nnb 26. Juni
d. J.: a) Aussprache-; )
c) AbgeordnetenwahL 5. Verlesen der Anwesen-
heitsliste. 6. a) Wahl eines 2, F-achlehrers;
b) Wahl eines stellvertr. Fachlehrers. 7. Ver-
fchiedenes. «-

Alle ein und auszuschreibendcu Lehrlinge haben

 

 

. ohne Ausnahme, am Quartal zu erscheinen.
Bncbbinber ‘ «« ! « « « vom 3° 9' As 29' g Anmeldungen zum Einschreiben von Lehrlingen
Bncbbrncler « « ° s I E ’ 3° 9° ' 29° « haben die Lehrmeister an den Obermeister bis
Damenschneiderinnen « s - 8. 9. - 29. 9. 16. April, zu richten. Die ordnungsgemäß aus-
Damenschneiderinnen - s - 4. 2. - Z. Z. gefüllt-en Lehrverträge, Schulabgangszeugnis
Damenschneiderinnen, und 2 Jt Einschreibe ebübr sind beizufügen.
sOberkursus . . . 5 - a 4. 3. - so. 3. Lehrlinge, welche stern ihre Lehrzeit beendet

‑ · · -. 4 g . 16 3 haben, sind bis zum 4,April beim ObermeisterElektromstallateure 3 . « . . . . »
Gas, n Qßafiertnitallatenre _ 4 2 , 30 3 zur Prüfung ananmelben. Einzureichen sind.

« «ck ib 6. 8. 1' 9‘ 1. Selbstgeschriebener Lebenslauf; 2. das Fort-
Herrenfme er « « « « « ' « « _‘ « « bildungsschulzeugnis; 3. Gesuch um Zulassung
Söerrenicbneiber . ‑ . « O · 7s 1° ' TO 2° zur Prüfung; 4. Zeugnis des Lehrmeisters und
Herrenschneider, Oberkursus ‑ 8.10. - 8.11. 6 „a Prü.fungggebühken«

KICMPUCV·» . . . « · « · 4O 2s ' TO Z« Der Vorstand: Alsred Kleinke, Obermeisder.
Maler . ‚; . i . s :- s - 5.11. - 1.12.
Maler . -.- « . . . · . -- 7. 1. «- 2. g. Schmiede-Zwangsinnung Breslau
Maler « ‘- °‘ « « I I ·« · 4° 2: «« 2‘ « i- Das Qster-Quartal findet Diensta, den
Schlofo . s: c . s s s· - 26.11. · NO 12. 10.April (8.0sterfeiertag), 13% Uhr im Vsnzenz-
Schuhmacher .. »i· .‑ i - i - 6. 8. - L 9. hause. Seminar asse 1f8‚ im kleinen Saale statt.
Schuhmacher .‑ ‑.‑ . . « .- - 7.—1. - 2. 2. Diet oretifche rüfung der Ausgelerntsen wird
Steiumetze . . 3 3 .‑ « - 26.11. - 22.12. um 9 Uhr im gleichen Lokale abgehalten.
..c—s , · . . 30 4 . go, 5 Tagesordnung: 1. Aufnahme neuerUschler.·....«- .. .
Tischler » _ - - « 5 11. _ L12 Lehrlinge. 2. Freisprechen der AusgelerntewTischler . . . . . . s· 1 ‑ 7. L _ 2. 2: 3, Einziiihirung Mär-er Mißgliezen hzüEhrungäen

‘ ..«" « «’ « ‘ « « « von e terju ren. .’ ene gnng er
Sticblerßlacbenbebanblnng " NO 8 « 1' 9' Niederschrift der Neusahrsannnngsversamm-

Abend-Wurst lung. Abnahme der Jahresrechnung und

an 2 bis 3 Wochenabenden von 18 bis 21 Uhr:

Halbjahrs-Kurse von Anfang Oktober bis Ende
März für chdrucker, Elektroinstallateure,
Schuhmacher und Tischler.

Vierteljahrs-Kurse April-Fund Oktober-De-
zember und Sauna/Blüte) für Herrenschneider
und Damenschneiderinnen. -  Bericht der Kassenrevisoren 7. Vortrag eines

Beamten der Handwerkerhilfh 8. Verschiedenes.
Unentschuldigtes Fernbleiben wird mit 3 91.4
bestraft. Anschließend an die Quartalsverfammi
lung findet mit unseren lieben Damen nnd An-
gehörigen ein gemütliches Beisammensein mit
musikalischer Unterhaltung statt.

Der Vorstand-: 05. Schon-viele Obermåistscn

Etwaige Anträge; «

 

steten: und Damenschneidersswaugsinnung
Trebnitz

'I' Das Oster-Quartal findet am 16. April,
vorm. 9 Uhr, im Saale der Stadtbrauerei statt.
Alle das »Schneider- und Schneiderinnenhand-
merk ausübenden Personen haben daran teilzu-
nehmen, unendfchulsdigtes Fehlen zieht Ord-
nnnmstrase nach sich, Tagesordnung wird be-
kanntgegben.

Anträge find schriftlich bis 15.4. an den Ober-
meiner an ricbben. 14 Uhr im selben Lokal Aus-
nehmen und Freisvrechen Lehrmeister und
Eltern können daran teilnehmen
Bei dem Aus-nehmen müssen Lehrherren und

der gesetzliche Vertreter des Lehrlings er-
scheinen.
Mit Handwerk-sinnig der Verstand

« Carl W a g n e r, Obermeister.

Tischler-Jnnung (Maritim) Breslau
siewesere Quartalversammlung findet am
Montag, den 16. April, 17 Uhr,

im haus ,,W-raiislavia«, Mann-Bins-
platz 4, statt.

Tagesordnung: 1. Von 16——17 Uhr. Au-
nahene der Lehrlinge. Dieselben hab-en 3 au- -
gefüllte LeMträge und 3 R-! Ausnahme-
gebühren mitzubringen 2. Kassenlegung und
Entlastung 3. Vortrag über ein nettes Kalku-
lationsver been für Bau-arbeiten Referent:
Koäege üben Ro·baschik, Hirschberg i. Schles.
4. Die Rechts-Oe trugen der Arbeitsgerichte, der
Lundesarbettsge e und des Reichsgerichtes«
5. Die Erfahrungen bei der Gesellscnprüfungs-
konnnission. Referent: Kollege Karl Bruchmann,
Breslau. 6. Verschiedenes
vWir erwarten, daß sämtliche Kollegen diese

geistige Versammlung besuchen. Im Nichtfalle
wird lt. Satzung eine Ordnungsstrase erhoben.
Ferner bitten wir die Kollegen, an der Frei-
sprechung am Sonntag. den 1. April 1928,
vorm 9 Uhr. im Gesellschaftshaus «Wratis-
lavia", Mauritiusplatz 4. teilzunehmen.

Der Vorstawdx M ü h lb a ch, Obermeister.

— Warnung
1‘ Ein Mann, ca. 30 Jahre alt, der sich Böhm

nennt, kontrollisert angeblich im Auftrage der

Handwerks-Hammer oder als Finanzbeamter die

Betriebe von alleinstehenden Damenschneide-

rinnen in Freiburg und Umgeger über Halten
von Lehrlingen Nachzahlungen von Steuern und

zieht Geldstraer sofort ein. Wir ersuchen bei

Wiederholung solcher Vorgänge den Mann so-
fort der nächst-en Polizeistelle zu übergeben.

Die Handwerkskammer.
gea.21i Brettschneider, gez.Dr. Paeschke-

Präsident. Syndikus.

Ausschreibungen
*EDie kleinen Ausführungs- und Installa—tions-

arbeiten an Be- und Entwässerungsanlagen in
städtischen Gebäuden sollen für das Rechnungs-
jahr 1928 denjenigen Unternehmern (geprüften
Installateureni übertragen werben. welche das
vom Maschinen- und Heizamt für diese Arbeiten
neu aufgestellte Preisverzeichnis mit den dazu
gehörig-neu besonderen Bedingungen bis zum

ittwoch, den 11. April d. Is.
durch schriftliche Erklärung anerkennen. Preis-
verzeichnifse und Bedingungen sind im Maschi-
nen- und Heizam-t, Albrechtstraße 30,11, von
Montag, den 2. April d. J. ab gegen Zahlung
einer Gebühr von 1 9U! zu haben.

Breslau, den 17. März 1928.

Die Stadtbaudeputation.
————

"·s· Für den Neubau eines Eichamtsgebäudesin
Schweidnitz sollen öffentlich verdungen werden-

Los I: Die Lieferung der Hintermauerungs-
ziegel (etwa 135 bis 150 Tausend).

Los H: Die Ausführung der Aufbauarbeiten
(von ben Erdarbeiten bist zu den
Dachedecleæ und Kleinpnerarbeitens)
und Nebenanlagen ausschließl.8iegsel-
lieferung.

Die Zuschläge für Losl undjl werden ge-
trennt vergeben. Beginn der Lieferungen und
Arbeiten sofort nach Zuschlag. Er-
füllungsfrit zu Los I: 4 Wochen nach Zuschlag;
zu Los : 81. August d. I. Verdsingungs-
anschläge werden, soweit der Vorrat reicht, gegen
vorheri e Bareinsendung von 1 R.-t für Los I
und 4 für Los II abgegeben, an Los I erst
vom 81. b. Mis. ab. Zeichnung-en, Berechnungen
niw. liegen im Bauamte ur Einst t aus. Zu-
schlagssrist zu Los I: 1 Woche, zu Los l: 3 Wochen.



Verdinutmgswebote sind (g Weise-seminis
Umfcblage mit kennzeichnender iit zu bat
Berbinaungßtermineu:
‚für Lob I: am Sonnabend. den 7. Aprili

d I» vorm, 11 llbr”. -
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mit-er Benutzung der von unserm Verwaltungs-
büro. Schweicdnitzer Stadtgraben l3 III. Zimmer
Sie, 14, gegen Erstarrung der Selbstkosten von
2,50 2}th zu bestehenden ordnungsmäßig aussah-
ftillenden und anzuerkennenden Unterlagen bis

Mittwoch, den 11. April 1928, ‚flirßvßfl: am« Mittwoch, den 11, Aprtr
d J» vorm. 11 Uhr” vorm.11 Uhr, 

Dem unterzeichneten Bauamte einzureichem an unser Vüro einzureichen.
 

Preußiicbes Hochbauamt Schweidnitz,

Waldenburger Straße 37.   

IDie Erd-.WimMel-sei unasarbeiteu
der Stäxdtiichen Elektrizitätöwer e im Rech-
nungsjabre 1928 find in zwei fielen zu vergeben.
Als Bewerber werden voraussichtlich um

hieltge, leistungsfähige Steinietzmeister zuge-
lassen, die alle in Frage kommend-en Arbeiten

 
 

 

Städtiiche Elektrizitätswerke

 

« Die Neuan des Grüneicher Weges
vom Finkenwea bis Juriichciche

soll nach den im Büro VII, Blücher-Platzi
Fr. 1 6, II, 8 t m m e r 1 2 6 a, ausliegenden Be-

u
 

en vergeben werben,
ote sind dem B aua mte T.2, Blü eher-

ä; a tz 1 6, III. Z i m m e r 1 5 9 b, einzureichen
 

fälbst und mit eigenem Personal ausführen«
_ unen.

Berlchlosfene Angebote mit der Aussicht-ist »An-
gebot auf Erd- um) Bill-Weiten uiw.” find  

  , ‚...

W. Nikel-most Bresiau 1, Hummerei 51
Dienstag, den 10, April 1928,

v o rw. 9 U h r.
Breslarn cden 29. März 1928.

Die Stadtbaudeputatiom 
 

Ausschneiden-i

Geltmrgsbereich

Der Geltungsbereich des Arbeitszeitnägesetzes e mit sich auf
gewerbliche Arbeiter, insbesondere auf Ges en, Gehil - , Wage

etriebsbeamte, Werkmeister und Fabrikarbeiter sowie auf Angestellte
insbesondere Handlungsgehilfeii, Bureauangestektte und Lehrlinge aus-
genommen Angestellte in leitender Stellung

I. Grundsätzldche Dauer der Arbeitszeit
1. Die regelmäßige werktägliche Arbeitszeit ausschlieW der Pausen,

darf die Dauer von 8 Stunden nicht überschreiten

Beginn und Ende der Arbeitszeit sowie der Pausen sind, soweit
seine tarifliche Regelung erfolgt, durch Ausheng an geeigneter Stelle
im Betriebe zu veröffentlichen. Hierbei ist besonders daran zu aßen,
daß die Arbeitszeit für weibliche sowie für männüche Lehrli unter
16 ahren vor 6 Uhr morgens nicht beginnen und ni über
8 U r abends dauern darf. Ebenso gilt für dieselben Personen die
Bestimmung daß. bei einer Beschäftigung bis zu 8 Stunden eine
ha bftündige oder zwei vietelstündige Pausen, bei einer Arbeits-
Eh von über 8 Stunden mindestens mittags eine einstündi e
wie vormittags und nachmittags je eine halbsstündige Pause

gewährt werden muß.

2. Verteilung der gesetzlichen Arbeitszeit auf die einzelnen
Arbeitstage.

Der Ausfall von Arbeitsstunden an einzelnen Werktagen kann durch
Mehrarbeit an den übrigen Werktagen der gleichen oder der fol enden
Woche ausgeglichen werden unter der Bedingung, daß dieser usgleich
nur für den Gesamtbetrieb oder für eine Betriebsabteilung,
nicht für einen einzelnen Lehrting oder Gehilfen, erfolgen darf und daß
die Betriebsvertretung bezw. bei kleineren Betrieben die Arbeitnehmer
darüber vorher ehört werden müssen. Ein Lohnzuschlag erfokgt in
diesem Falle ni t. (Zustimmung nicht erforderlich).

II. Zulässige Ueberschreitung der achtstündigen Arbeitszeit.

1. Bis zu 10 Stunden täglich:
a) an 30 Tagen im Jahre nach Wahl des Arbeitgebers

(Lohnzuschlag!), Anhörung der Betriebsoertretung.

b) mit tariflicher Regelung (Lohnzuschlag! ausgenommen
bei Arbeitsbereitschafyh

c) mit behbrblicher Gene mi ung (Lohnzuschlag! « aus-
genommen bei Arbeitsberei cha ),

d) für Arbeiten zur Bewachun g der Betriebsanlagen, zur
Reinigung, Reparatur und Jnstandhaltung, durch
die der regelmäßige Fortgang des eigenen oder eines fremden
Betriebes bedingt ist. (Rein Lohnzuschlag!)
. Weibliche Lehrlinge und Gehilfen sowie männliche Lehr-
linge unter 16 Jahren dürfen jedoch hierbei nur bis zu
9 Stunden beschäftigt werben.

Der Arbeitgeber hat in den Fällen a unb d ein Verzeichnis zu
Ehren, in das die Zahl der beschäftigten Arbeitnehmer unter besonderer
n abe der Zahl der weiblichen und jugendlichen, die Dauer der

geschäfti ung und die Art der Arbeiten einzutragen sind. Das Ver-
ms ä ben Aufsichtsbeamten auf Verlangen vorzulegen.

‘5 Freiwillige Mehrarbeit eines einzelnen Arbeitnehmers ist unzulässig-

 

Wiss-l

iMerlblatt über die derzeitige Arbeitszeitregelung

Ausschneiden!·.

2. Ueber 16 Stunden täglich
Die Ueberschreitung der zehnstündigen Arbeitszeit in den

unter II 1, a3, d) genannten Wen ist zulässig:
a.) n Ausnahmefällen aus dringenden Gründen des Gemein-

woelålls mit befristeter behördlicher Genehmigung (Lohn--
ag., —

b) ei Vorb«ereitungs- und Ergänzungsarbeite«n, bei
denen eine Vertretung des Arbeitnehmers durch andere
Arbeitnehmer des Betriebes nicht möglich ist und die Heran-
ziehung betriebenen-der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber nicht
· . et werden kann. (Rein Loh !,

Ober vorübergehend-en Arbeiten in. otfallen unb in-
außergewöhnlichen Fällen, die unabhängig vom Willens
des Betroffenen eintreten und deren Folgen nicht auf andere-
Weise zu- beseitigen sind, besonders wenn Rohstoffe oder
Lebensmittel zn verderben oder Arbeitserzeugnisse zu miß--
lingen dr — . CLohnzuschlagl soweit die Mehrarbeit nicht-
durch No " e, Retmeretgnisse Unglücksfälle oder anderes-
unvermeidüche Störungen erforderlich war.) Arbeitsver-
zetchnis wie zu H, 1, d, ·

d) wenn eine geringe Zahl von Arbeitnehmern über-
16 Jahre ‚an einzelnen Tagen mit Arbeiten beschäftigt wird,
deren Nrchterledigung das Ergebnis der Arbeit
gefährden oder einen unverhältnismäßigen wirt=
fchaftlcchen Schaden zur Folge haben würde, und
wenn dem Arbeitgeber andere Vorkehrungen nicht zu-
gemutet werden können. (Lohnzuschlag!) Arbeitsverzeichnis
wie zu·ll, I, d). -

»Bei den unter II, 2, a) bis d} genannten Fällen dürfen
werdlsche Lehrlinge und Gehilfen sowie männliche Lehrlinge
unter 16 Jahren nur mit behördlicher Genehmigung über
10 Stunden täglich beschäftigt werben.

III. Lohnzuschlag
Die Höh-e des Lohnzuschlages unterliegt der Vereinbarung der

Parteien. Sofern eine ehe nicht zustande gekommen ist, gilt ein
Lohnzuschlag von 25 rozent zu den normalen Löhnen als
angemessen. Bei Streitigkeiten hierüber entscheidet der Schlichter bezw.
das Arbeits-gericht. Jn Tarifverträgen sind hierfür z. Z. erst örtliche
bezw.« Bezirksschiedsstellen oder Schlichtungsausschüsse zuständig.

Lehrlinge haben niemals einen Anspruch auf Lohnzuschlag.

lV. Vemfsschule.

Die Berufsschulzeit gilt nicht als gesetzliche Arbeitszeit und
kann somit nachgearbeitet werden, jedoch nur soweit, als dadurch nicht
die Bestimmungen von l, 1 unb 2 übertreten werben.

V. Behörden. t .
Für Ausnahmegenehmigun en sind zuständig die Gewerbe-

aufsichtsämter, wenn die Genegmigung nur für einen Einzelfall
gelten soll, der Regierungspräsident, wenn sich die Genehmigung
über den Bezirk mehrerer Ausfichtsämter erstrecken soll, endlich die
Landeszentralbehörde oder der Reichsarbeitsminister, wenn es sich um
Sammelgenehmigungen für weitverzweigte Betriebe, ganze Gewerbe-
zweige oder Berufe handelt.

Die Au ficht über die Durchführung der Arbeitszeit haben die-
Gewerbeaufsichtsämter und die Polizeibehörden wahrzunehmen

Die Handwerkskammer zu Vreslau.
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iKarfreitagMorgen
«»Karfreitagist’s. EsruhtimTraumeFeld undFlur,

oloch weckt tein ollorgenstrnhl dieschlummernde 61111111,

Die von der Auferstehung

Die von der Auferstehung träumt.

61111 schüchtern kommt der Tag der Schlaferin zu nah’,
Doch endlich steht er klar im Goldgewande da.

Dom Königspurpur stolz umstiume

olun dringt aus fernem Grund der Dogelruf heraus,

Der junge Strauch schlägt hell die Glütenaugen auf,

Clud sprossend wogt der Saft im Daum.

Du schöne Gotteswelt im ersten Frühlingswehn

D, laß mit dir vereint die Seele auferstehn

Aus ihren dunklen Wahnes Trauml

Ein Glockenton dringt erst in diese Luft herein.

Karfreitag ist’s, er mahnt an des Erlösers Pein,
Clnd betend hemme ich den Schritt.

Ein leises Zittern geht verstört durch die 61111111,
Es zittert jeder Halm auf der erwachten c531111,
Clnd meine Seele zittert mit!

Gründonnerstng
s Dieser Name des Tages vor dem tiefernsten

Karfreitag findet sich zuerst in einer Heiligen-Bio-
gmleie um 1200 Über die Herkunft des »Grün«(
sind viele Vermutungen aufgestellt worden Man
dachte an den Garten Gethsemane, an die grünem
Kräuter-speisen beim Passahmahle an die von ihrer -
Sündenschulkd losgesprochenen und darum gleichsam
frischen und grünen Birken an die Kräuteropfer
des altgerndantschen Heidentums, aus dem ja so
viele Sitten und Gebräuche übernommen wurden,
usw. Zudem war der Donnerstag von jeher eins
geheiligten dem Tor geweihter Tag. Jn einzelneni
Teilen Holland-s und Belgiens spricht man übrigens
nicht vom grünen, sondern vom weißen Donners-l
tag, und bei den Schweden und Dänen heißt er der
reine Donnerstag Für die Christen hat der Tag
besondere Bedeutung durch die Einsetzung des hl.
Abendmahls, weshalb er, und zwar schon seit dem
4. Jahrhunde-,rt einer der Haupttommunionstage
des Jahres ist, an dem auch die Neukonsirnnerten
sich zum erstere Male zum Tische des Herrn begeben
Vielerlei Aberglauben verbindet sich mit dem Tage.
Am allgemeinsten ist der Brauch, etwas Grünes
zu essen, vornehmlich Spmat und iSalaL Jn-
früheren Jahrhunderten waren Erbsen das übliche
Gericht. Auch der Genuß von Honig an diesem
Tage ist uralt und so verbreitet-, daß in vielen
Gegenden, so heute noch in Breslau, besondere
Honigmärkte abgehalten werden. In vielen Gegen-
den werden schon am Gründon-n-erstag Ostereier ge-
sucht, richtig-er ist es freilich, mit den Qstereiern bis
zum Ostertage zu warten, denn nur dann hat dies
sthnbolische Sitte einen Sinn.

Karfreitagsgedanlen in Wolframs Parzival
s- über 700 Jahr-e sind es her, daß Meist-er

Wolfram von Eschenbach sein Hauptwerk schuf, den
von keltisschen und französischen Sagenstoffen ge-
tragenen und doch so ganz deutsch gestalteten
-Parzival. Es ist ein pshchologisch wundersam
tiefes ·Karfreitag-Epos. Die große Wendung im
Leben des Helden setzt am Kresuzgedenltage ein-,
und nun kommt der eigentliche Weg des Heils.
Dem jungen ,,Walddurchstreifer war »die Weite
511 eng und die Breite zuschmal«. Erhabenstes
Heil hatte er dann aufder Gralsbuog erleben
lönnspen aber er verscherzt es sich durch sein matt-
sherziges Schweigen, und Kundri bringt hm den Fluch. arzisval lehnt sich dagegen auf: »Weh,
was ist ott?. .Jch will ihm infrig Dienst ver-i

sagen,und httterZorn, den will ich
Jahrelang irrt er umher, geschuttelt von Zweifel
und Verzweiflung Oft zeichnete er sich im ritter-
lichen Kampfe aus, aber dieser Ruhm kann ihm
den Seelenfvieden nimmer ersetzen Im einsamen
Walde, beim Anblick der betenden Sigune, ruft er
klagen-d: »Ich habe Freud und Heil verloren!«
Sigune weist ihn auf den, »dem aller Kummer ist
besann ,« —- und: ,,Vielleicht, daß es dir noch ge-
lingt, daß ein Pfad dahin dich bringt, wo du den
Berg des Heils erstehst, und deinem Herzen Trost-
erspriest" An einem Karfreitagsmorgsen begegnet
Parzival ritterlich-en, büßenden Pilgern, und einer
hält ihm vor, daß man an solchem Tage nicht in
glänzendem Wasffenschmuck einherstolzieren dürfe.
Parzival weiß gar nicht, daß es der Todestag des

Motruf des

; schlesischen Handwerks an der Grenze

Das Handwerk hat einen goldenen (Beben!
So heißt ein altes Sprichwort schon

Das Schuhmacherhandwert liegt am Boden

Weil Deutsche ins Ausland taufen gehu.
Last uns doch die Wahrheit sagen:
»Ist das nicht ein Trauerspiel?«

Deutsche Geld ins Ausland tragen
611111 wir verhungern dabei still 1

Schntnt Euch, die Shr lauft von »druben«
Clnd uns verlaßt in Schmach und Clot
»Du sollst doch deinen Clachsten lieben!“

Wir taufen immer deutsches Brot.

Darum Freunde laßt das Wandern,
Kauft am Ort aus deutscher Hand

lllntersttitzt werdet Shr nicht von den Andern

61111 von denen im Vaterland.

611111 wünschen wir, Handwertstollegen

Daß einig ghr Euch alle seid:
Deutsche Arbeit nur zu pflegen

Wie es war in früherer Zeit.
Ein Meister aus Sackisch

' G

Erlösers ist, und dann sagt er bittere Worte über
seine innere Gottverlassenheit. Da wird ihm er-
widert: »Er hat sein heiliges Leben um unsere
Schuld dahingegeben —« sonst wär der Mensch ver-
Ionen!” Zweifel an diesem Erlösungsopfer ist beid-
nisch; darum: »W0fetn ihr nicht ein Heide seid,
Herr, so heiligt diese Zeitl« Wunden Herzens
reitet Parzival weiter, aber nicht mehr ganz hoff-
nungslos. »Wie wenn Gott dennoch sendete, was
meinen Jammer wendete? Ist heute seiner Hilfe
Tag, so helf er, wenn er helfen mag!”
Er kommt zu dem frommen Einsiedler Treer

zent, und dieser mahnt: ,,Des Karfreitags Minne
nehmt zum Ziel!« Die kurze Predigt von der gött-
lichen Liebe packt den Suchenden. Er bekennt sich
als »ein Mann der Missetat« und folgt der herz-0,
lichen Weisung »Nun wendet euer Gmütel«
Parzival gelangt in den Besitz des Grals. »Wer
dem Grasl will dienen recht, der muß der Ritter und
der Knecht behütet sein vor Leichtsmnz Demut gibt
besseren Gewinnl« Ein starker Karsreitagsglanbe
hat aus Parzival den neuen, innerlich friedsatnen
Menschen gemacht; es war seine größte Stunde, asls
ihm das tröstliche Wort erklang: »DeineStunde
laß mir hier: Gottes Huld erfleh ich dir. Leiste,
was ich dir gesagt, -—— halte fest dran unverzagtl"
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Vom Palmesel
s- Am Palmsonntage findet in Jerusalem noch

heute alljährlich ein Umng statt, der an den Ein-
zug Christi erinnern soll. Dabei wird ein festlich
geschmückter Esel mitgeführt. Diese Umzüge haben
bereits im 3. Jahrhundert stattgefunden Jm
folgenden Jahrhundert fanden sie den Weg ins
Abendland. Namentlich die griechische Kirche nahm
sich ihrer an. Jn Konstantinopel wurde das Fest
stets mit großem Pomp begangen. Der Patriarch
selbst saß zumetft auf dem Esel, den oft der Kaiser
persönlich am Zügel führte.
Au in Deutschland war-en solches-Umzüge üblich.

Allerdings begnügte man sich meistens mit einem
bunt gezievten hölzernen Esel, den man durch die
Straßen trug oder zog. Die Redensart »anfgeputzt
wie ein Palmesel« gemahnt noch an diese Sitte.
Das Germanische Museum zu Nürnberg besitzt
mehrere kunstvoll geschnitzte Esel dieser Art, die aus
dem 16. Jahrhundert stammen. Der französische
Altertumsforscher Dridron hat in Frankreich,
Spanien, Deutschland usw« ganz außerordentliche
dies-bezügliche Kunstwerke aufgesstöbert, die er in
einem seiner Biichr beschrieb.
Das Recht zum Tragen oder-Ziehen des Palutesels

bildete in vielen Städt-en unserer Heimat das Vor-
recht bestimmte-r Zünfte.

Leider sind die ursprünglich religiösen Charakter
besitzen-den Palmeselseste immr mehr verwildert, so
daß sich die Kirche entschloß, si zu untersagen An
vielen Orten war die Sitte des Paltnefelziehens
aber so fest ein-gewurzelt, daß man die Feste trotz
des Verbotes fortsetzte.

Viele der hölzernen Palmesel wurden daher
öffentlich verbrannt, um dem Volke die Feier un-
möglich zu machen. Leider dürfte durch diese Maß-
regel manches Kunstwernl in Flammen aufge-
gnug-en fein. Am längsten Iat sich das Palmesebs
fest in Salzburg erhalten, wo es im Jahre 1783
511111 letzten Male begangen wurde-

Fiir die Küche
s- Hefeplinsen. Aus 1% Liter Milch und dem

nötigen Mehl bereit-et man einen Teig, der etwas
Dazu kom-

men 5 ganze Eier, etwas Salz und für 20 Pfg.
trockene Hefe. Der Teig wird an einen warmen
Ort gestellt, bis er steigt, und dann bei gelindem
Feuer in einem Tiegel löffelweise gebacken. Man
enützt zum Backen wenig Schmalz nnd bestreicht

die Plinsen nachher mit frisch-er Butter.

Praktische Winke
s- Das Knarren der Schuhsohlen kann dadurch

beseitigt werden, daß man sie mehrere Male mit
Leinöl tränkt, bis kein Ol mehr angenommen wird.
Das Verfahren verbindet übrigen-s den Vorteil, daß
die Sohlen zugleich für lang-e Zeit dauerhaft ge-«
macht werden·

Schönheits-Briestastett
»s· Frau Natalie H. Ihr Gesichtsausschlag wird

wohl von einer Ansteckung herrühren oder von
schlechtem Blute. Sie müssen auf alle Fälle einen
Arzt befragen. Im übrigen empfehlen wir Ihnen
den ständigen Gebrauch von Teerschwefelseife bei
Waschen mit nachfolgender Einreibung von Rino-
salbe, die Sie isn jeder Apotheke bektnnmem
Jnnerliche Mittel zu verschrei·ben, ist nur Sache des
Arztes, der erst die Ursache des Leidens feststellen
muß.

Allerlei Weisheit
"r Sogar in den kalten nordischen Polargegenden

gibt es Blumen. Man hat 762 Arten gefunden,
von denen aber 712 auch in wärmeren Gegenden

Stundevorkommem Nur 50 Arten find also eigentliche
Polarblumen Im südlichen Polartreise hin-
gegen wurde noch nicht eine einzige Blume entdeckt.



iBie Bitters-Versicherung
der selbständigen Gandwrrber

Von Dr. Thtlo Ha wisse-Hamburg (Schlusz)-

Die Folge dieser Resolution ist eine günstige
gewesen. Es wurde von den bestehenden Kranken-
kassen ein Krankenkassenverband gebildet, der ur-
sprünglich feine Geschäftsführung beim Kammer-
tag hatte, aber neuerdings seinen Sitz nach Dres-
den verlegt hat, wo er in Verbindung mit der Ber-
sichernngsanstalt der sächsischen Gewerbekammern,
Dresden, Eliasplatz 3/4, seinen Sitz hat. Natür-
lich ist das von Herrn Prof. Bruck angestrebte Ziel
bisher noch nicht ganz erreicht worden. Dem Ver-
bansde gehören bisher folgende Kassen an:
Versicherungsanstalt Ostdeutscher Handwerks-kam-

mern V. a. G., Berlin 0. 27, Dircksenstr. 1,
Kranken- und Sterbekasse a. G. der selbständigen

Handwerksmeister im Lande Brannschweig,
Braunschweig, Stecherstr. 16,

Kranken- und Unterstützungskasse der selbständigen
Handwerker im Bezirk der Handwerkskammer

_ Köln, Köln a. Rhein Machabäerstr. 34,
West-deutsche Versichernnsgsanstalt selbständiger

Handwerker und Gewerbetreibender w. G. zu
Dortmund, Dortmund., Kaiserstr. 78,

Versicherunsgsanstalt der sächsischen
kammern, Dresden, Eliasplatz 3/4,

Kranken- und Unterstützungs- und Sterbekassse für
selbständig-e Handwerker und Handwerkerinnen
im Bezirk der Handwerkskammer Düsseldorf,
Düsseldorf, Marienstr. 2,

Südwestdeutsche Versicherungsanstalt für selbstän-
dige Handwerker und Gewerbetreibende a G.,
Frankfurt a.M., Mainkai,

Nordwestdeutsche Bersicherungsanstalt a. G. für
Handwerk und Gewerbe, Sitz Hamburg, Ham-
burg, Börsenbrücke 6,

Versicherungsanstalt des Landesberbandes badischer
Gewerbe- und Handwerkervereinigungen, Heidel-
berg, Plöck 97,

Gewerbe-

 

Bersicheruugsanstalt des Bayrischen Gewerbe-
bundes, München, Pestalozzistr. 4,

Versicherungsanstaslt der Handwerkskammer für
Mittelstanken, Nürnberg, Neue Gasse 43,

Krankenkasse für selbständige Handwerker im
Kammerbezirk Oppeln, Oppeln, Krakauerst.r. 28,

Versicherungsanstalt für das selbständige Handwerk
der Provinz Pommern, Stettin, Augustastr. 54,

Krankenkassetd des Verbandes württembergischer Ge-
werbevereine und Handwerkervereinignngen in
Stuttgart, Stuttgart, Ullrichstr. 19.
Daß eine gewisse Gebiet-Wröße und die dadurch

bedingte Wirkung des Gesetzes der großen Zahl
allein die Kassen aktionsfähig macht, zeigt, daß nur
die größten der gesamten Kassen jetzt dazu über-
gehen, die im Anfang des Artikels als undurch-
führbar geschilderte Frage der Altersversorgung des
Handwerks durch Versicherung zu lösen. Die großen
leistungsfähigen Krankenkassen sind nämlich jetzt
dabei, Pensionsversicherung für den gewerblichen
Mittelstand ein-zurichten

Die Altersversicherung hatte überhaupt immer
das Interesse der Handwerker gefunden, und jetzt
nach dem verlorenen Krieg-e nnd nach der Insla-
tionszeit scheint ein-e Altersversicherung für selb-
ständige Handwerker um so notwendiger zu sein,
weil das ersparte Vermögen, das die Handwerker
im Alter vor Not schützen sollte, weggefallen war
und weil die wirtschaftlichen Verhältnisse so
schwierig geworden waren, daß die Handwerker sich
sehr schwer ein Kapital ersparen konnten-, von dessen
Zinsen sie im Alter hätten leben können. Es war
ganz natürlich, daß man daher jetzt einer Alters-
versicherung im Handwerk sehr reges Interesse ent-
gegenbrachte.
Es gibt nun zwei Wege, die Altersversorgung

auf dem Wege der Privatversicherung durchzu-
führen.
Das ist der der Sparversichernng mit beliebig

hohen, an keine Verpflichtung und kein-e Zahlung-s-
fristen gebundenen Einzahlungen, oder der der  
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üblichen Versicherungsart mit festen,111 bestimmten
Zeitabschnitten zahlbaren Beiträgen.
Das Sparrentenverfahren verbindet das durch

die Sparkassen durchgeführte Sparsystem mit dem
Versicherungsgrundsatz des Aufspeicherns von Mitteln
zur Bereitstellung für ein bestimmtes Ereignis.
Wie bei der Sparkasse durch eine erste Einlage der
Grundstock zu einer Sicherung für einen auftretenden
wirtschaftlichen Schaden geschaffen ist, kann man
bei der Sparrenteu-Versicherung durch eine erst-
malige Einzahlung von mindestens alt 10.--— ein
Sparrentenbuch erwerben. Auf dieses kann man
durch Erwerb von Sparmarkeu fortlauseud ohne
Zwang in Bezug auf die Höhe und den Zeitpunkt
Einzahlungen vornehmen. Nach der Art dieser Ein-«-
zahlungen werden dem Konto jeweils entsprechende
Renten-Einheiteu gutgeschrieben. Dem Versicherten
steht es dann frei, zu einem ganz beliebigen Zeit-
punkt die auf Grund der Einzahlung in Verbindung
mit den gntgeschriebenen Renten-Einheiten und dem
Lebensalter des Versicherten erreichte Rente ab-
zurufen. Diese Rente wird dann bis ans Lebens-
ende gezahlt. Je jünger der Versicherte beim Ab-
rufen der Rente ist, desto geringer ist selbstverständlich
auch die Rente. Dem Inhaber eines solchen Spar-
rentenbuches ist es auch jederzeit gestattet, Teile
des eingezahlten Betrages dem Gesamtguthabem
unter Abzug von 10% der Verwaltungsunkosten,
zu entnehmen. Die Gesamtheit der vorhandenen
Renteneiuheiten wird dann entsprechend der Ab-
hebung reduziert Die vielen Vorzüge dieses Ver-
fahrens werden aber dadurch aufgehoben, daß
Zwang für vorzunehmende fortlaufende Einzahlung
nicht besteht

Trotz der veränderten Zeit- und Wirtschafts-
verhältnisse jetzt hat man bei diesem ueubelebten
Sparrentenverfahreu -— es ist nämlich ein ganz
altes System, das in verschiedenen Zeitläufen
wiederholt einzuführen versucht worden ist — doch
dieselbe Erf hrung machen müssen, daß der erst
sogar stürmt ch auftretende Spartrieb sehr bald

 

 

Dein Hab und Gut, was Dir lieb und teuer,

Versidzerst Du gegen Diebstahl und Feuer,

Aber hast Du noti- nie an die Sorgen gedadzt,

Die bei Krankheit die Zahlung der Redmung oft madzt?

' Die Krankenversidzerung hilft sie Dir tragen!

s Dod: wo ist die ridztige?, wirst Du ‘midr fragen.

Kein verantwortungsbewußter _

Handwerker, Handel- und Gewerbetreibender kann bei der gegenwärtigen wirt- i

sdiafllidlen lage einen ausreichenden Krankenversidierungssdtutz entbehren. , i

Diesen findet er bei der auf eine bereits 15 jährige Entwicklung zurüdcblidcen- H

En, lediglich dem Handwerk und selbständigen Gewerbestand dienenden

So merke: es sorgt von allen im Land s

Am besten die ßHandwerkerhilferfär Deinen Stand! t

Und warst mit uns redrt zufrieden Du, . ·
Empfiehl uns, fiihr’ Deine Bekannten uns zu! - i
Bedenke: je größer unser Verein, .
Um so Ieistungskräftiger kann er sein!

 

 Verbandmitgliederzahl über 900 000

) HANDWERKERHILFE s- —
Schlesische Krankenunterstiitzungs- und Sterbekasse auf Gegenseitigkeit selb-
ständiger Handwerker, Handel- u. Gewerbetreibender in Breslau, Breslau 16,
Tiergartenstr53 / Fernspredzer Ohle 9713-14 / Postsdzeckkonto Breslau 6130 ·
im Verband der Versidrerungsanstalten für selbständige Handwerker und Gewerbetreibende Deutsdilands e V.

Dresden, Liliengasse 6

Frühere Mitglieder erhalten bei Wiedereintritt weitgehende Vergünstigungen l

Verbandsleistungen 1927 über 40 000000 RM.
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abebbtc, weitere Einzahlungen nicht gemacht wurden,
und daß der Zweck verfehlt war. Man behilft
sich damit, daß man die als freiwillig gedachten
Einzahlungen zu periodischen Zwangszahlungen
macht, also äußerlich zu dem System der festen
Beiträge übergeht.

Das andere System besteht in der Tarifierung
fester Prämien bezw. Beiträge, sodaß bei dieser
Altersrentens bezw. Pensionsversicherung also genau
verfahren wird wie bei jeder anderen Personen-
Versicherung. Angesichts der wirtschaftlichen Not hat
man das nach diesem Prinzip ausgearbeitete System
durch die Frage beherrschen lassen »welche niedrigsten
Beiträge kann heute der Handwerker für die Alters-
versorgung aufbringen, und für welchen Beitrag
kann man das leisten, was als Minimum einer
Altersversorgung notwendig ist.«

Unter Berücksichtigung der außer der Aufsammlung
des reinen Altersrentenkapitals zu bildenden Risiken
(wie Unfall- und Jnvalidenrente nebst Witwen-
rente). ist man zu folgendem Ergebnis gekommen-

Für diejenigen, die einen höheren Beitrag auf
keinen Fall aufbringen können, ist dieser auf .46 6.-—
monatlich für die eigene Altersrente und ‚M 2.——
für die der Ehefrau festgesetzt worden. Die Alters-
rente setzt mit J6 500.—-‚— für jeden Beitragsanteil
bezw. J6 250.—-— mit dem 65. Lebensjahr ein oder
entsprechend vermindert mit dem 60. Lebensjahr.
Damit auch bei dieser Kategorie eine höhere Rente
versichert werden kann, können beliebig hohe Anteile
beantragt werben.

Für diejenigen, die einen höheren Beitrag auf-
bringen können, nämlich von „ß 15.—— oder »t- 10.—-—
für den Monat, ist das Anrecht auf Unfall- nnd
Juvalidenrente hinzugefügt und der Anspruch auf
Rückzahlung von 80°]o der eingezahlten Beträge
entweder wenn der Rentenbezug noch nicht begonnen
hat (bei dem Beitrag von alt 10.—- für den Monat)
oder auch dann, wenn die Rente bereits beliebig
lange bezogen ist. Diese Rückzahlung ist als Hinter-
bliebenenversorgung gedacht.

Aber auch das ist noch nicht der Schlußpunkt der
Entwicklung. Der Verband ist jetzt dabei, einen
Tarif einzuführen, der jede Versicherungsmöglichkeit
und jedes Versorgungsbedürfnis, das der selbst-
ständige Gewerbetreibende haben kann, befriedigen
soll, also mit der Verbindung der reinen Alters-
rente, Jnvalidenrente, die Witwenrente und die
Altersrente in verschiedenen Zusammenstellungen

Auf dem Jubiläums-Verbandstage im Juli 1924
in Berlin führte der Reichstagsabgeordnete Biener
in seiner Rede über die Lage des Bäcker-Gewerbes
in sozialer und sachlicher Beziehung unter besonderer
Berücksichtigung des Referentenentwurfes über das
kommende Handwerkergefetz auch die Wirkungen der
Fürsorgeeinrichtnngen an und wies dabei insbesondere
auf die Entwickelung und den augenblicklichen Stand
der Versicherungsanstalten für das selbständige
Handwerk und Gewerbe hin. Die von ihm damals
angeführten Zahlen waren, wenn man sie absolut
betrachtet, schon beachtlich, bedeuten aber im Ver-
hältnis zu der Zahl des gewerblichen Mittelstandes
in Deutschland doch nur wenig. -

» Seit dem Jahre 1924 hat sich auf diesem Gebie
der Organisation viel geändert. Die in dem Ver-
band der handwerklichen Versicherungsanftalten zu-
sammengeschlosfenen Krankenkassen umfassen jetzt
schon über 1 Million Mitglieder bezw. Versicherte
sKinder nicht gerechnet). Sie zahlen an jährlichen
Unterstiitzungen einen Betrag von 40 Millionen
aus; d. s. Leistungen, die sich hören lassen können.
Dabei ist die Entwickelung sämtlicher Versicherungs-
anstalten heute noch eine außerordentlich rege.
Verschiedene davon haben in einem Jahr ihren
Mitgliederbestand verdoppelt, und es scheint der
Zeitpunkt gekommen zu sein, daß das selbständige
Handwerk und Gewerbe jetzt die Uberzeugung ge-
wonnen hat, es kann durch den privaten Zusammen-
schluß für sich dasselbe erreichen auf dem Gebiete
der Fürsorge, wie sie der gesetzliche Zwang für die
arbeitnehmende Bevölkerung geschaffen hat.
Das sind die Leistungen heute. Jeder wird zu-

geben, daß sie sich sehen lassen können, wenn man
die kurze Entwickelung der in eigener Regie durch-

geführten Fürsorgeversicherung für das selbständige
Gewerbe, die tatsächlich doch erst im Jahre 1906
wirklich eingesetzt hat, überschaut. Wenn der Schluß-
stein dieses Baues, die Altersversicherung, durch-
geführt ist, so können unsere Bersicherungsanstalten
mit Recht von sich behaupten, daß sie jetzt den
selbständigen Handwerker und seine Familien von
der Wiege bis zur Bahre und bis zur Invalidität
mit ihrer Fürsorge begleiten. Sache der Organi-
sationen des Handwerks und Gewerbe wird es sein,
daran mitzuwirken, daß die ihnen angefchlossenen
Berufsstände von der Fürsorgeversicherung als
etwas Selbstverständliches Gebrauch machen.

Eine ganz besondere Fürsorge der Alters-Ver-
sorgung hat neuerdings die Handwerkskammer
Schwerin eingeführt. Zu den Aufgaben der Hand-
werkslammer gehört auch die, solche auf die
Förderung des Handwerks abgesehenen Veran-
staltungen zu treffen, zu deren Begründung und
Unterhaltung die Kräfte der einzelnen Jnnungen
oder lokalen Organisationen nicht ausreichen. Hier-
auf beruht die am 1. April d; J. von der Hand-
werkskammer ins Leben gerufene neue Einrichtung
der Altersversorgung des selbständigen mecklen-
burgischen Handwerks, der sogenannten »Alters-
renten- und Unterstützungskasse der Mecklenbnrgischen
Handwerkskammer«. Diese ist von der Landes-
zentralbehörde, nämlich von dem Meckl. Schwerinschen
Ministerium des Innern sür beide Länder Matten-
burg genehmigt, und die für diese Wohlfahrts-
einrichtung der Handwerkskammer aufgestellte Ge-
schäftsordnung hat gleichfalls die Genehmigung des
genannten Ministeriums erhalten.

Nach dieser Geschäftsordnung erhalten nach Listel
eine Rente (Vollrente, nämlich vierteljährlich 45.-—.-tt ),
also jährlich J6 180.- von der Handwerkskammer
nur diejenigen Handwerker, welche nach Maßgabe
der der Handwerkskammer zugegangenen amtlichen
Unterlagen wenigstens noch am 1. Januar 1925
selbständig ein Handwerk betrieben und Beiträge
zur Handwerkskammer zahlten. Maßgebend hierfür
sind die von der Gemeindeverwaltung aufgestellten
Beitragslisten und die von den Ortsbehörden aus-
gestellten Ermittelnngskarten über alle selbständigen
Handwerker uud Handwerkerinnen. Ermittelungs-
karten und Beitragslisten bilden das amtliche
Material und die Grundlage für die Durchführung
der neuen Einrichtung. Aus der Beitragsliste und
den Ermittelungskarten heraus wird die Liste der
Rentenempfänger in der Handwerkskammer aufgestellt.

Weiter gibt es Rentenempfänger nach einer Liste II.
Es find dies diejenigen noch selbständigen Hand-
werter-, welche über 66 Jahre alt sind, noch ihr
Handwerk selbständig betreiben, auch in die von der
Gemeindeverwaltung im vorigen Jahre aufgestellte
Beitragsliste eingetragen sind, für welche auch eine
Ermittelungskarte eingereicht ist, welche aber aus
irgend einem Grunde in einem der Vorjahre von
der Gemeindeverwaltung zu Handwerkskammer-
beiträgen nicht herangezogen sind. Die Rente ist
entsprechend gekürzt und beträgt z. Zt. vierteljährlich
J6 30.——, also im Jahre „M 120.——. Diese
Sätze werden im laufenden Jahre bereits etwas
erhöht werden.

Außerdem gibt es noch Rentenempfänger nach
einer Lifte II]. Es sind dies alle ehemals selbst-
ständigen Handwerker und Handwerkerinnen über
66 Jahre, welche einen anderen Beruf nicht er-
griffen haben, nach den vorgenommenen Feststellungen
besonders bedürftig sind und wegen dieser besonderen
Bedürftigkeit eine nach dem Alter abgestufte Rente
nach Maßgabe der vorhandenen Mittel erhalten.

Außer diesen Renten, welche selbstverständlich
mit der Zeit noch ausgebaut werden sollen, werden
auch Unterstützungen an unverschuldet in Not
geratene Handwerker nnd Handwerkerinnen gewährt,
und es wird demnächst auch ein Sterbegeld in
Höhe von J6 150.—-— bei Tod eines selbständigen
Handwerkers bezw. einer selbständigen Handwerkerin
gezahlt werden.
Zu dieser Einrichtung ist zu bemerken, daß

diese Renten von “.44 180.——- unb „lt 120.—-— pro
Jahr sehr klein sind. Sie sind zu wenig zum
Leben und zum Sterben. Natürlich werden die MsejetziisdenGenußderRente 

treten sehr zufrieden mit ihr sein, da ihnen die
Rente quasi ohne Beiträge zufällt. Die Mecklen-
burgifche Handwerkskammer wird voraussichtlich ihre
Beiträge zur Kammer erheblich erhöhen müssen,
denn aus diesen Beiträgen werden doch die Renten
bezahlt, nnd wenn in Zukunft auch noch ein Sterbe-
geld gegeben werden soll, so wird mit den bisherigen
Beiträgen sich dieserKostenanfwand nicht decken lassen.

Juteresfant ist aber, daß man auf obligatorischem
Wege eine Altersversicherung der Handwerker herbei-
führen will, nur werden die Leistungen erhöht
werden müssen, wenn sie wirklich dem vorhandenen
Bedürfnis Rechnung tragen wollen.

Aus einem Vortrag des Handwerks-kamma-
Präsidenten Tiedt über Altersrentenunterstützuugs-
lassen, abgedruckt im Rostocker Gewerbeblatt Nr. 10
bom.6. März 1926 geht hervor, daß die Hand-
werkskammer bisher eine Rente von Jt 180.——-
zahlt. Wenn jeder Handwerksmeister den halben
Verbandsbeitrag eines Gesellen an die Kasse ab-
führte, könnte diese Rente auf 600 ‚ß jährlich
erhöht werden. Es scheint also die Absicht zu
bestehen, die Kasse weiter auszubauen dadurch, daß
sie die einzelnen Handwerker zu Beiträgen heranzieht.

Geriatrie für steuerzahlungen im
März-Gurts 1923

if Mitgeteilt von Bücherrevisor Paul Kühn e-

Breslau 2, Palmftr. 23, Fernsprecher Ohle 1500.

Auf folgende Steuerzahltermine wird hin-
gewiesen:

115.—31. zum: Frist für die Abgabe einer

Steuererklärung n a ch d e m G e w e r b e -
ertrag für 1928.

5. am“: Steuerabzug vom Arbeits-
lo hu für die Zeit vom 15.——31. 3. 1928.

10. April: U m s a tz st e u e r voranmeldung und
-Borauszahlung für die Zeit vom l. l. bis
31. 3. 1928:“ Schonfrist bis 16. 4. 1928.
Einkommen- und Körperschafts-
st e u e r - Borauszahlung der Gewerbetreibenden,
der freien Berufe, des Hausbesitzes sowie der
sonstigen Einnahmen für die Zeit vom 1. I.

bis «31. 3. 28. auf Grund des letzten Ein-
kommensteuerbescheides.

K i r ch e n st e u e r- Borauszahlung für das
2. Quartal 1928 lt. Kirchenfteuerbescheid.

Dicht-rang der Bau-
und handwertnrforderungen

Von Rechtsauwalt Dr. P öhlemasnn , Breslau.v

s- Ban- und Handwerkerforiderungen in ihrer
rechtlichen Beurteilung zu trennen, erscheint zu-
nächst nicht am Platz, denn alle haben sie ihre
Grundlage in einem Werkvertrage, also einer Ver-
einbarung, die auf der einen Seite regelmäßig die
Verpflichtung zur Herstellung oder Bearbeitung
einer Sache, auf der anderen Seite die Abnahme
dieser Sache gegen Bezahlung zum Gegenstande
haben. Soweit in der Gesetzgebung aber die Siche-
rung dieser Forderungen geregelt ist, finden sich
Unterschiede. Daß dem Unternehmer ein be-
sonderer Schutz zur Sicherung seiner Forderung
schon gesetzlich eingeräumt sein muß, ergibt sich
aus der Natur des Vertragsverhältnisses Der
Werkunternehmer hat ja nicht nur seine Arbeit be-
zahlt zu erhalten, wie der Arbeitnehmer, sondern
es müssen than auch die von ihm verwandten und
angeschafften Materialien usw. vergütet werden.
So hat der Handwerker für seine Forderungen

ein Psandrecht an den von ihm hergestellten oder
ansgebesserten beweglichen Sachen des Bestellers,
sofern diese in seinen Besitz gelangt sind nnd sich
noch bei ihm befinden. Dieses Pfandrecht hat
weittragende Folgen. Zunächst kann der Untier-
nehmer, wenn seine Forderung fällig-geworden ist,
auch ohne vorher seine Forderung ausgeklagt in
haben, die ihm sur Herstellung oderW



übergebenen Sachen im Wege öffentlicher Verstei-
gerung zum Verkan bringen und sich aus dem
Erlös befriedigen, vorausgesetzt natürlich, daß die
Herstellung des Werks ordnungsgetnäß erfolgt ist. Am

stärksten wirkt sich das Pfandrecht im Konknrse des
Bestellers aus, denn während alle übrigen Gläu-
biger des Konkursschuldners auf die Konkursmasse,
das sonstige Vermögen des Schuldners, angewiesen
sind und sich. in diese zu teilen haben, hat der
Werkunternehmer als Pfandgläubiger einen An-
spruch auf abgesonderte Befriedigung auf die mit
seinem Psandrecht behaftete Sache.
Der Unternehmer eines Bauwerks ist auf andere

Weise gesichert. Er kann für seine Forderungen
aus dem Bauvertrage die Einräumung einer
Sicherungshypothek an dem Baugrundstück des Be-
stellers verlangen, und zwar auch schosn vor Voll-
endung des Werks, entsprechend der von ihm bis-
her geleistete-n Arbeit. Es erfolgt dies in dem be-
sonders beschleunsigten Verfahren der ,,Einst-
weiligen Verfügung«, durch die nach erfolgter
Glaubhaftmachung der Ansprüche des Unter-
nehmers alsbald die Eintragung einer Vormerkung
im Grundbuch des Bauherrn erfolgt. Der Nach-
weis einer besonderen Gefährdung der Befriedigung
ist nicht erforderlich. Durch die Eintragung der
Vorm-erkung ist der Rang der später einzutragenden
Sicherungshypsothek für den Bauunternehmer ge-
sichert, die später von dem Bauherrn aufge-
nommenen Hypotheken rangieren erst hinter der
Vormerkung. Daß auch auf diesem Wege der
Banuntiernehmer freilich nicht immer seine An-
sprüche verwirklichen kann, bedarf keiner besonderen
Hervorhebung «
Damit sind im wesentlichen auch schon die ge-

setzlichen Sicherungen der Forderungen der Werk-
untsernehmer erschöpst.
Die Praxis hat noch weitere Sicherungsmöglicly

reiten geschaffen. Der Kaufmann, der seine Ware
Zug um Zug gegen Zahlung des Kaufpreises ver-
lauft, aber nicht alsbald Zahlung erhalten kann,
sichert sich, indem er sich das Eigentum an der
Ware bis zur Bezahlung vorbehält. Der Werk-
unternehmer ist hierzu nicht in der Sage, es sei
denn, daß es sich um den glatten Verkauf von hand-
werksmäßig hergestellten Waren handelt, also ein
Kauf-, kein Werkvertrag vorliegt. Gibt der Werk-
Unternehmer dass hergestellte oder ausgebesserte

 

 

Werk aus der Hand, so verliert er auch sein Pfand-

“ä”! benn Vieles hat zur Voraussetzung den tat: « -· '
sächlichen Besitz des Psandgegenstandes. Das
Eigentum stand ihm regelmäßig nicht zu, er kann
sich also keinen Eigentumsvorbehalt ausbedingen.

Es bleibt daher dem Werkunternehmer nur
übrig, sich das fiduziarische Eigentum zu verschaffen,
d. h. sich das Eigentum an der von ihm hergestellten
oder ausgebessertien Sache als Treuhänder zu
sichern. Der Bestellser muß also dem Werkunter-
nehmer zur Sicherung seiner Forderungen das
Eigentum übertragen. Da diese Eigentumsüber-
tragung nach den Bestimmungen des bürgerlichen
Rechts auch die körperliche Übergabe erfordert, so
muß diese Übergabe, da ja das hergestellte Werk
dem Besteller ausgehändiigst werden und überlassen
bleiben soll, durch die Vereinbarung eines anderen
Rechtsverhältnisses ersetzt werden; es geschieht dies
regelmäßig durch die Vereinbarung ein-es Leihver-
hältnisses. Der Werkunternehmer leiht also die
ihm zu Eigentum übertragene Sache dem Besteller
bis zur Bezahlung des Werklohns.

Es ist offensichtlich, daß durch diese Sicherungs-
übereignung nicht gerade ideale Verhältnisse für
das Wirtschaftsleben geschaffen werden« Der Gläu-

  
biger, hier der Werkunternehmer, hat an sich jede « ; «
Überwachungsmöglichkeit über den doch ihm ge-
hörigen Gegenstand verloren. Wird dieser von
dem Schuldner an einen nichtsahnenden Dritten
verkauft oder anderweitig zu Eigentum übertragen,
so erwirbt der Dritte volles Eigentum, der
siduziarische Eigentümer hat seine Eigentumsrechte
verloren, und es bleiben ihm seine dann meistens
recht problematischen Schadensersatzansprüsche an
seinen Schuldner. Wird die dem Unternehmer
zur Sicherung übereignete Sache von dritter Seite

« gepfändet, so hat die Juterbention zu erfolgen.

Auf der anderen Seite ist die Osfentlichkeit über
die erfolgte Eigenstumsvserschiebung die sich ganz
in der Stille und ohne sichtbar-es äußieres Zeichen
bei der Sicherungsübereignuwg vollzieht, gänzlich
ununterrichtet. Es erfolgen vielleicht gerade mit
Rücksicht auf die vorhandene, repräsentable beweg-
liche Habe Beleihungen, die bei Kenntnis der
Sicherungsübereignung unterblieben wären; daß
diese Mißstände durch Registrierungen der Siche-
rungsübeveiginung, ihrer Auszeichnung in den Ge-
 

 

 
richtsbii-chern, die dem interessierten Publikum zur
Einsicht zur Verfügung stehen, beseitigt werden«
ist die künftige Aufgabe der Gesetzgebung

 

 

Verantwortltch für die mit si· gezeichneten Artikel Sondikus Dr.
Walter sPa eichke, für die mit O gezeichneten Artikel Svndikns
Walter Baranek; iiir den Anzeigentetl: I. Aft. Breslau l3,
Gabi straße 91. Tel. Stepban 87984 — VerlagssGenossenichaft
»Seit esiens Handwerk und Gewerbe«, Vlumenstraße 8. — Druck-

Graß, Barth a; Comp. iW. Friedrich). sämtlich in Vreslau.
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sie-liessen fernreisen. Biene

Stahl und lilk. Wellen

Sdlloßsdlrauhen

Haschinenscluaulien
sowie alle anderen

Schrauben u. Nieten

250 ccm

üelliele-llrlunall
in tadellosem

Zustande zu

la iussdlulibletha Mk- 350--
· empfiehlt zu verkaufen

flledl'. lenkes Ming. Besichtigung:

« ““8““ ‘" - Schwerinstr39,lloi
Friedr.-Wilheim-Str. 3  

 

    

  

Adressentafelfürdasllandwerkundfiewerbe
Anzüge

immer um
immer billig

Hillllil‘lllilllflßll
Anzüge von 1650-42,—

in großer Auswahl
sehr preiswert

flilllll‘ Illlllllllll
Neumarkt «-

 

   
Armaturen
 

Simll. lnslallalionsnllkel
sowie

kunnten
aller Art,

Rohre‚Filter‚Saugkörbe
sowie sämtl. Zubehör
für Be- und Entwässe-
rungsanlagen, Bade-

. Ofenu.Wannen,Klosett-
anlagen, Armaturen für
Gas, Wasser u. Dampf

Milde
staunst-Mit s. l. l
ltuln 3.Pnlllmu8irsis il

   

Autogene

Schweißapparate

O. Schlawe
Breslau l Reuschestr. 24
Fett-ruf hing 1352, 1394

 

 

 

Drechslerei

Josei Hittler
Breslau I, Dominikaner-
latz 7 , Ecke Graben,
olz., orn- u. Elfenbein-

Arbeiten‚sowieReparaturen
 

Drogen u. Farben
 

 

Leim und Schellack
Lacke - Artibeizen

Oscar Mohr. Breslaul
Kupferschmiedestr. 25

Tel. Ring 433 und 8199
 

Blektromotore

Elektromotoren
Vertrieb n. Reparatur-Anstalt

Ankorwickslei
u. loilsktoronbsu. Großes
Lager auch gebt. Motoren
und Zubehörteile aller Art

Ernst Lehmann
Breslau X. Matthiasstraße 9

Psrnsorscher Ring 7489

MIIIIIZIIII II. “Mill

l O. seht-wo

 

 

 

Breslau! Reusehestr.24
kennt let- 1352, me

Galvanische Anstalt üewerbl. Maschinen
 

Carl Lux
Breslau I

Messer asse ll
Tel. O Ie 4320

Metallwaren  Galvanische-Anstalt
    Färberei

Breslau 24
Oräbschener Str. 249-51
Fernspr. Stephan 309 34

IIin II. l‘flllllfli alles
Hausfrauen-Wäscherei «

Annahmestellen ‚
in allen Stadtteilen «

 

 

 

  
  

     

beitungs-
maschinen

» und Werk-
zeuge

Ists-It
Michaelis-
str. 18|22  

G. Schlawe
Breslau i, Reuschestr. 24
Fernruf Ring 1352, 1394

Jalousien

net-Mo snosz
Breslau 'X, Mühlgasse l0/ll

Telefon Oh le 127

non- llllil SDMIOIIIBIOIISIOII
Ilflllfll‘alli-Iioullllllll

Ausführ. sämtl.Reparaturen

 

 

 

Max Jung
Augustastraße 90

Telefon Stephan 33937
Jalousien,

Rolläden Rollos und
deren heparaturen

Klempnereiartikel

C. Schlawe
Breslau! Reuschestr.24
Fernruf Hing 1352, 1394

 

 

 

‚Lacke u. Farben-
 

 

lade. fallen. ist-III
Schellack - Mattine

Atti-Beizen pp.
kaufen Sie preiswert

und gut bei

Walter Kallabls
int- I. lanuobollllil .
Irelasllmsnllnrunsn. 5  Max Seiiert

MI- s. I rll Telefon Ohle 351   

Lack und Farben
‚Spezialgeschäft

Oskar Hecke
Breslau. Nachodstr. l7
und Reuschestraße 50

‚(neben Niepoldshof)
Billigste Bezugsquelle für

Handwerker  

 

 

 

Leder n. Schuhbedari

AlbertGntsche
leistungsfähigste Leder-
und Schuhbedarfsartikel-
handlung Schlesiens.

Breslau. standest-. 29-31
Gräbschener Straße 19-21

Moltkestraße 14
Bohrauer Str. 27, Poststr. 7
 

Latr-tect-

 

Stahlmatratzen
und Bettstellen en gros.

Ständiges Lager

llllbnu. limllplelull i Sohn
Stahlzugiedermatratzen‘

iabrik Breslau. Helmutstt.63—65
l‘el. Stephan 318 97.

F.Grötzebauch
P a b r i k a t i o n
von Polsterwaren,
Stahldraht. und
Autlegematratzen

Breslau lo‚0elsnerstr.8 Telefon Ohle 3061  
 

hist-L

—

Qualitätsmöbel

Ladeneinrichtungen
bei Zahlungserieich terung

Schoetz G co.
Breslau 2.3, Lohestr. 33.

Tel. Stephan 36754

Eigene Tischlerei.

‘—

Pianolorteiabrik

Traugott Berndt
Inne: aus pOh'o

Breslau l, Ring 8. Tel.R.686
Aelteste und grösste
Fabrik Breslausi

 

 

 

AdolfJaeger I
Breslau 6, Tel. R. 3793
Friedr.-Wilhelm-Str. 30

SatteI-‚ Geschirr- u.
Lederwarentabrik

Sportbälio
Schaukelpferde

Stempel, Schilder
 

 

_Alwin Kaiser
Gravier-Anstalt

Breslau l, Am Rathaus 15 Tel. R. 6614.

Schubkästen

0.0.0-0.0

Schubkästen
in Steingut

für Küchenschränke

Matthias Pink
Breslau 2, Hubenstraße 2"

Messing-Verglasungen

0.0.0.0.0

Wagenbau

lose! cis-sich
Breslau X, Matthiasstr. 7
Tel. O. 855, Ottostr. 44

Stellrnacherei, Karosserie
und Wagenbau

Handwagen jeder A

bei (Einlaufen jeder

Art nur solche wirk-

lich leistungsfähige

Firmen, die ihre Inse-

ratc in der Zeitschrift

erhielten Handwerk
und Gewerbe

oerössentlichen.

q.

slsWilli Illll llBlIIOlll
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WekKapiialbmncht
Hypothek, Baugeld,
Kaufgeld, Geschäfts-
Darlehen schreibe unt.
'Beif. von Rückp. an
Max Schelenz,
Bad Qbernigl 2,

Teiefon 116

38 J.., speziell
Bauu. Möbel,

 Waltdorf Kreis Neisse.   

räche Tischler-«
sucht Stellung

als Werktührer oder Vorarbeiter. Bin verheiratetu.
könnte paar Tausend Mark als Geschäftseinlage eb
Zuschriften an Tischlermeister Bruno Guhl ch,   
 

Lehrmeister
finden

gute Lehrlinge,
gute Lehrmädchen

kostenlos durch

 

kenn-nie Ring 8747.
eruf5amts Nikolaistadtgraben 25.

 
Minima:nummern

Heimusz
CARTENMBO EUE TElCHSTR' GEGRW
 

 

 

Habe meiner seit 22 Jahren bestehenden

Kunst-q.sauslasekei

eine iiliissiiliiliiiiikiii mit Ausschniteesenätt
fast sämtlicher Glassorten angegliedert

Ausführung sämtlicher ins Fach
schlagender Arbeiten

Geschliffene Autoscheiben Kreissägen
auf Wunsch sofort lieferbar! aus bestem Tiegelgußstahl

- Kreissägenlager
Vdexxktåtliålsg Alexander Alt liefern in nur bester Ware

versicherungs- Breslau 13, Auustastr.11 Hopner s- ‘0-
vekeins»a.9. Eisenwaren, Nie-III 0.-!"
Schweidmtz Telefon Stephan 35413 Bitte fordern Sie unser Angebot. «

 

  
    
   

  

 

wie Unfall, Haftpflicht, Glas,

Fernruf Ring 1619

Mannheimer -
llersielterunes- Gesellschaft
welche mit verschiedenen Handwerkskammern
einen Unfall: u.HaftpflichtversicherungssVertrag s -· «
abgeschlossen hat, empfiehlt sich zum Abschluß von -

Versicherungen aller Art
Leben ,

Einbruch-Diebstahl und offeriert billigste Prämien
unter günstigsten Zahlungsbedingungen

: DieSubdirektionfürSchlesienWilhelm von Poser
Breslau 8, Feldstraße 44

Fernruf Ring 1619

 
Bekannt für Quolilcits-Arbeit

{beste Empfehlen en
canerbesucb er CH.

 

Billigste Preise - ZahlungSerleichterung

 

 

 

Bandsägen
aus b e s t e n1 schwedischen Material

Bandsägenfiihrungen
· Korkbandagen für Bandsägen
Bandsägen - Lötmaschinen

Zweigniederlassungen:

flöpner 6: 00., Eisenwaren, Neusalz (Oder)
Otto Kranz, Gnadenteld OS     

   

    

    

  

  
  

 

« Gebrauchte
Biesen-
Knopfloch-
Rechtsarm-
Linksarm—
Schuhmacher-
Säulen-
Sattler-

Maschinen
Leichte Teilzahlung
Jos. Greulich

Mechanikermeister

Herrenstraße 24.

Feuer,

 

 

Zahlen Ihre Schuldner!
Wenn Sie nicht zunihrem Gelde kommen
können, hilft llm

DER LAIEH- RnEnGIITSIHWALT

(gesetzt. gesch.) 60 gebrauchst Form. f. d. auß.
gerichtl. und gerichtl. Mahnwesen nebst leicht
verständl. Anleitung z. erfolgr. Beitreib. von
Forderun en aller Art. Ohne tremde Hilfe mit
geringer. oet. Winken.Binweicemt verzweifel.
Fälle.Vond. lnnnng. glänz. begutacht. u. empfohl.
macht sich d. Werk hundertiach bezahlt. Preis m.
wertv. Gutschein RM.‘ 5.——. Voreinsend. Post
scheckkonto Bresl.60828. Nachn. 50 Pfg. mehr
P r o s_ p e k t 9 f r

Still-08l"erlag. Breslau |3. Maustaste. lil. 8.

Jandia i itatstllmar
IIIllllllllltlllllllllllllltllllIllllllllllllllllllllllllllllllllllt

' lnlt.: Jonann Jssscillic

Stuhllabrlk

B r eI I a u X

Tel. Oble 7550

nur Michaelisstraße 18

 

Vertreter an allen Orten gesucht

e1'

 Eigene
Reparaturwerkstatt  

   

 

 
 

   

  

  

 

sdtilier .

Reparaturen   
Gegründet 1902

Speziailieferant für die Möbel- und 
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.
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«

«
«

 

schillililsks
illlililfll'
—

“Dill LIMI- Iiiiliis Zpssslli
80 cm br. Zwirnroßhaar

von 2.— RM. an

80 cm br. Wollhaartuch
2.30—2170 RM.

la. Moleskin
von 1.20 RM. an

Ia. Satin Ärmelfutter
von 1.20 RM. an
u. s. w.

 

Außerdem reichhaltiges
Restelager. 4 Proz. Rabatt!

Bl'lll'ltl Sülllill
nur Alsenstr. 30, lll.

n.—

Eesi den
Straftaten)

 

Glasa—undSpiegelmanufaktur

Hei-if 62 Wohlfarth
Breslau 23, Ysselsteinstr. 3 / Endstation Linie l7

·- Telefon Stephan 33641 und 42 --

Spiegelbelegerei / Facettenschleif‘erei / Glasbearbeitungswerk

Verglasungen in Blei und Messing

lnstallations—

W“ Verlangen Sie unverbindliches Angebot und Prelslistel
Fahrzeug - lndustrie,

  

Sämtliche

Maschinen und
Werkzeuge

für

flolz=11.Eise11=
bearbeitung

liefern sehr lpreiswert zu
günstig. Za lungsbedin « _. — ·
gungen sofort ab Lager EIMZ .

(iebr. Weiss
Breslau ll

Tel. Amt Stephan 385 31

Achtung!
N s- K Fabrikate preiswert «

..; · für Wiederverkäufer und Verbraucher

Drehstrom-Motoren
ventiliert geschützt

-;: Rohöl-Motoren

;;·;j. 0rdux-Pumpen
vierfach wirkende rotierende Kolben-'
pumpen ohne Ventile und Klappen »

Maschinen-Pumpen
2 bis 10 m 3/Std.

-··--.; Hand-Pumpen
· ca. 1200 Ltr./Std. — ,

für lndustrie, Handwerk und Land- ṅ
Wirtschaft. (Abspritzen von Gemüse- _
gärten, Feuerlöschhilte etc.) -

Preis RM. 60.—-

    
  

 

     

  
  
  
  
    

    

      
  

     
     Generalv'ertreterz'

Neugebaur a Knappe f "
Breslau, Neue Taschenstraße 21

Telefon Ring 8883.     
   
noeeeeeäefooeeeeeoeooeeeeen
t Karl Blehan‚ Insel-meiner O

Tal.li.15 Q5. Breslau II. Tauentztenstrm :
O Bau-Großglaserei, cis-s und Bilder-

handlg.,|(unstverglao.,Autoscheiben

IOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOI

Drahtgeflechte,
Drahtgewebe, Drahtzäune

Alfons GottWald, Breslau 13,
Steinstr. 47. Tel. Stephan 34464 
T1schlere1-Bedarfsart1kel

« Größtes Spezialhaus am Platze in
Möbelauflagen,Kehlleisten, Schnitzleisten

sz. ÜKTisch- u. Bettiüßen‚Schrankfiißen etc.
f-? Überzeugen Sie sich von meiner Qualitätsware und
‘ der konkurrenzlosen Preiswürdigkeit

.-_ Trachenberger Holzwaren-Fabrik

Emil Ridiger F- Co.
 Niederlage Breslau, Reuschestraße 13/14
·- Eingang Reußenohle .

um die Ecke von Farbengeschäft Schade.

Gegründet 1902
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und Dekorations - Branche
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Entwicker ins-- und ausländische" Hälse-

us-Spcrrplatten Leipziger‚Werner& Co.
Fernruf Ring 7547 Bl'CSlGll Z Siebenhuten'er sit-. 11-15.! ..


